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2 Ausgangslage

2.1 Grundlagenarbeiten

Das Potential für die Nutzung der Windenergie im Kanton Schaffhausen ist 2008/2009 mittels einer

breit angelegten Studie erhoben worden. Auslöser waren die Planung und der Bau von Grosswindan-

lagen im Südschwarzwald. Man ging davon aus, dass die Windverhältnisse auf schweizerischer Seite

nicht ganz so unterschiedlich sein dürften. Das Ziel der zweiteiligen Studie war die Identifikation von

potenziellen Standorten für Kleinwind- und Grosswindanlagen inklusive jeweiliger Standortbegehung.

Zunächst wurden die Windressourcen anhand der bestehenden Windmessungen berechnet und eine

Flächenanalyse durchgeführt. Es folgte die Dokumentation der resultierenden Windpotentialgebiete

in einem zweiten Teil und die Beurteilung nach qualitativen Kriterien. Gleichzeitig wurde das kantona-

le Windenergiepotential für Klein- und Grosswindanlagen quantifiziert. Eine Begleitgruppe des Kan-

tons diskutierte die Ergebnisse. Sie bestand aus Vertretern der Raumplanung und des Naturschutzes,

des Umweltschutzes, des Tiefbauamtes, des Forstamtes und der Stadtökologie (Stadt Schaffhausen).

Die Ergebnisse sind in der Windpotentialstudie des Kantons Schaffhausen vom 24. August 2009 fest-

gehalten (www.energie.sh.ch -> Publikationen -> Windenergie).

Die Windressourcen sind mittels eines zweidimensionalen Strömungsmodells für eine Höhe von 25 m

über Grund (Kleinwindanlagen) und 100 m über Grund (Grosswindanlagen) berechnet worden. Auf

den höchsten Erhebungen des Kantons Schaffhausen (Randen, Wolkensteinerberg, Chroobach) sind

100 m über dem Boden gemäss dieser ersten Berechnung langjährige Windgeschwindigkeiten von

5.0 bis 5.4 m/s zu erwarten, an einzelnen Stellen auch etwas höher, wie die folgende Abbildung

zeigt. Für die Windenergienutzung mit modernen Anlagen interessant sind Windgeschwindigkeiten

von 4.6 m/s und höher, auf der Karte also die gelben, hellorangen, dunkelorangen und roten Flä-

chen.
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Abb. 1: Das Windpotential (durchschnittliche Windgeschwindigkeit in Meter pro Sekunde (m/s)) 100

Grund; Datenquelle: Windpotentialstudie Kanton Schaffhausen, 2009
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Das Windpotential (durchschnittliche Windgeschwindigkeit in Meter pro Sekunde (m/s)) 100 m über
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standorten wäre einerseits ein wirtschaftlicher Betrieb

möglich und andererseits existieren an diesen Standorten Fl

ten ausgesetzt sind. Abbildung 2 zeigt die Kombination der Windressourcenkarte (

Ausschlusskriterien (graue Flächen)

Abb. 2: Das Windpotential in Kombination mit den Ausschlusskriterien

Kanton Schaffhausen, 2009/2011.

Aus Abb. 2 wird ersichtlich, welche Standorte für Grosswindanlagen in Frage kommen.
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Alle vier Standorte befinden sich im Waldgebiet. Mit Ausnahme des Chroobachs befinden sie sich

zudem im BLN-Inventar. Einzig am Standort Chroobach existiert ein konkretes Projekt.

Auf Begehungen fand eine vertiefte

berücksichtigt:

Nutzung: z. B. Landwirtschaft, Geb

__________________________________________________________________________________

re einerseits ein wirtschaftlicher Betrieb unter den geltenden Rahmenbedingungen
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unter den geltenden Rahmenbedingungen

geringen Nutzungskonflik-

Abbildung 2 zeigt die Kombination der Windressourcenkarte (Abb. 1) und der

Windpotentialstudie

wird ersichtlich, welche Standorte für Grosswindanlagen in Frage kommen. Es handelt

Alle vier Standorte befinden sich im Waldgebiet. Mit Ausnahme des Chroobachs befinden sie sich

Inventar. Einzig am Standort Chroobach existiert ein konkretes Projekt.

keit statt. Dabei wurden folgende Kriterien
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Anströmverhältnisse: Hindernisse in Hauptwindrichtung(en)

Möglichkeiten Netzanbindung: Distanz zu Unterwerken

Möglichkeiten Zuwegung für Transport und Errichtung (Grobevaluation)

weitere raumplanerische Aspekte

sonstige Hemmnisse oder begünstigende Faktoren.

Über alle Standorte gerechnet ergibt sich ein Potential von 53 GWh für Grosswindanlagen und rund

0.7 GWh für Kleinwindanlagen. Dies bedeutet, dass rund 10 Prozent des kantonalen Elektrizitätsver-

brauchs mittels Windenergie abgedeckt werden könnten. Es ist darauf hinzuweisen, dass die techni-

sche Entwicklung bei Grosswindanlagen in Richtung leistungsfähigere Windenergieanlagen (grössere

Nabenhöhe und/oder grösserer Rotordurchmesser) geht. Bei gleicher Anzahl Anlagen würde man

heute auf höhere Produktionswerte kommen.

In einer Fortschreibung der Windpotentialstudie ging es darum, die Ergebnisse der Windressourcen-

berechnung aus der Studie 2009 mittels Windmessungen vor Ort zu verifizieren und zu verfeinern. Es

konnten drei Windmessungen durchgeführt werden, zwei Messungen mittels LiDAR (Light Detection

and Ranging, Standorte Chroobach und Hagenturm) und eine Messung mittels Sensoren an einem

bestehenden Sendemast (Standort Randenhus). Letztere ist heute noch in Betrieb, die gemessenen

Daten werden quartalsweise ausgewertet.

Die Windmessungen und die darauf basierende Neuberechnung der Windkarte (nur 100 m über

Grund) ergaben, dass das Potential für die Windenergie im Kanton Schaffhausen etwas höher ausfällt

als in der Studie 2009 berechnet. Die grösste Zunahme der Windressourcen und damit des Potentials

konnte am Standort Hagenturm verzeichnet werden (5.8 statt 5.4 m/s durchschnittliche Windge-

schwindigkeit auf 100 m über Grund).

Im Jahr 2017 ist die Standortbeurteilung durch eine Sichtbarkeitsanalyse ergänzt worden. Ziel war

eine bessere visuelle Vorstellung möglicher Windenergieprojekte im Kanton Schaffhausen und in

seiner unmittelbaren Nachbarschaft. Weil die visuelle Wirkung von Windenergieanlagen ab einer

Entfernung von rund 10 km als grundsätzlich nicht mehr erheblich und damit vernachlässigbar gilt,

wurde ein Band von 10 km rund um die Kantonsgrenze berücksichtigt. Die Analyse liefert Antworten

auf die Fragen:

Wie viele Leute sehen wie viele Windenergieanlagen in welcher Distanz, projektbezogen oder

über alle möglichen Standorte (Kanton Schaffhausen und unmittelbare Nachbarschaft) be-

trachtet?

Von welchen Aussichtspunkten würde der Beobachter wie viele Anlagen in welcher Richtung

und Distanz sehen?

Die folgende Abbildung zeigt, von welchem Punkt aus wie viele Windenergieanlagen sichtbar sind,

falls alle heute bekannten Windpotentialgebiete dereinst mit Windenergieanlagen erschlossen wären.
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Auf den nicht eingefärbten Flächen wären die Windenergieanlagen entweder nicht sichtbar oder es

handelt sich um Gebiete, die mehr als 10 km vom nächsten möglichen Windpark entfernt liegen.

Abb. 3: Anzahl sichtbarer Windenergieanlagen bis und mit Fernbereich (0 – 10 km) unter der Annahme,

dass Windparks in sämtlichen Windpotenzialgebieten in Schaffhausen und Umgebung realisiert würden;

Quelle: Sichtbarkeitsstudie Kanton Schaffhausen 2017).

Die Studie geht davon aus, dass alle bekannten Potentialstandorte und konkreten Projekte erschlos-

sen werden bzw. zustande kommen. Angenommen wurde jeweils eine maximale Belegung eines

Standorts. Im Vollausbau sähe fast jede Bewohnerin und jeder Bewohner mindestens eine Windener-

gieanlage von seinem Wohnort aus, teilweise aber in Distanzen, in welchen Windenergieanlagen

nicht mehr als landschaftsrelevante Elemente wahrnehmbar sind. Als schlechter einsehbar gelten die

Standorte Chroobach und Hagenturm. Auch von allen ausgewählten Aussichtspunkten wären bei

einem Vollausbau Windenergieanlagen sichtbar, wenn auch meist in grösserer Distanz.

2.2 Windenergie im kantonalen Richtplan

Grosswindanlagen sind Anlagen mit gewichtigen räumlichen Auswirkungen. Sie bedürfen deshalb

einer planungsrechtlichen Grundlage im kantonalen Richtplan. Auf Basis der Ergebnisse der Windpo-

tentialstudie wurden die vier Grosswindstandorte sowie die 32 Kleinwindstandorte 2014 in den kan-

tonalen Richtplan aufgenommen. Der Richtplan wurde 2015 vom Bundesrat genehmigt. Der Standort

Chroobach ist dabei als Zwischenergebnis festgehalten, die übrigen Grosswindstandorte als Vororien-
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tierung. Ebenso sind die möglichen Standorte für Kleinwindanlagen als Vororientierung im kantona-

len Richtplan festgehalten.

2.3 Windenergie in den energiepolitischen Zielen

Bundesrat, Parlament und schliesslich das Volk haben die Weichen für den schrittweisen Ersatz der

Kernenergie gestellt. Im Kanton Schaffhausen strebt der Regierungsrat bereits seit längerem den Er-

satz der Kernenergie an und richtet sich strategisch an der 2‘000 Watt-Gesellschaft aus.

Unter dem Titel „Ausstieg aus der Kernenergie“ erarbeitete der Regierungsrat 2011 eine Orientie-

rungsvorlage, die vom Parlament gutgeheissen wurde und ihn beauftragte, ein erstes Massnahmen-

paket vorzuschlagen. Das Schaffhauser Stimmvolk hat den entsprechenden Vorschlag zwar am 8.

März 2015 abgelehnt, jedoch gelten die in der Vorlage definierten Ausbauziele für die Stromproduk-

tion aus erneuerbaren Energiequellen nach wie vor. Im Bericht und Antrag vom 10. Dezember 2013

betont der Regierungsrat die Wichtigkeit der regionalen Wertschöpfung. Das heisst: Im Kanton vor-

handene Potentiale bei der Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Quellen sollen möglichst genutzt

werden. Für den Ausbau der erneuerbaren Stromproduktion gelten folgende Ziele:

Energiequelle
Ausbauziele 2020
[GWh]

Ausbauziele 2035
[GWh]

Anteil am Strom-
verbrauch 2035
[%]

Wasser * 0 0 40

Sonne 30 100 19

Wind 15 53 10

Geothermie 0 26 5

Biomasse 5 25 5

Ausserkantonaler
Strombezug

70 108 21

Total 120 312 100

* Die 2013 angenommenen Ausbauziele bei der Wasserkraft von 5 GWh bis 2020 und 65 GWh bis 2035

wurden aufgrund des Neins zur Revision des Wasserwirtschaftsgesetzes vom 18. Mai 2014, was gleichbe-

deutend mit einem Nein zum Ausbau der Wasserkraftnutzung im Kanton Schaffhausen war, nachträglich

auf null gesetzt.

Aus der Diskussion zum Ersatz der Kernenergie ist die Idee entstanden, mittels so genannter Leucht-

turmprojekte aufzuzeigen, wohin sich die Energieerzeugung und –verwendung in Zukunft entwickeln

könnte. Leuchtturmprojekte sollten dabei kantonsweit eine Ausstrahlung haben und einen signifikan-

ten Anteil an die zukünftige Energieversorgung des Kantons beitragen. Ein breit abgestützter Projekt-

ausschuss prüfte im Rahmen eines Regional- und Standortentwicklungsprojektes (RSE) verschiedene

Technologien und Potentiale der erneuerbaren Energien im Kanton Schaffhausen und kam zum

Schluss, dass aufgrund der vorhandenen Grundlagen und Potentiale ein Projekt zur Nutzung der

Windkraft den Anforderungen am besten gerecht werden könnte. Der Projektausschuss hat sich für
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den Standort Chroobach entschieden. Es wurden verschiedene Abklärungen durchgeführt, so zu den

Windressourcen (LiDAR- und Windmessmast), zur Wirtschaftlichkeit, Vorabklärungen zu Vögeln und

Fledermäusen und zum Baugrund.

Das Projekt ging 2016 von der Phase der Machbarkeitsabklärungen in die Projektierungsphase und

damit in die Hände der Betreibergesellschaft über, welche sich aus EKS AG und SH POWER zusam-

mensetzt.

2.4 Warum eine Aktualisierung der Standortbeurteilungen?

Seit der Windpotentialstudie 2009 konnten mehrere Erkenntnisse zur Windenergienutzung gewon-

nen werden, sei dies kantonsübergreifend oder projektspezifisch. Insbesondere gilt dies für den

Standort Chroobach, wo in der Zwischenzeit intensive Abklärungen zur Machbarkeit und Umweltver-

träglichkeit durchgeführt wurden. Aber auch zu den anderen Standorten weiss man heute mehr in

Bezug auf die Windressourcen und die Sichtbarkeit möglicher Windenergieanlagen.

Die Windenergietechnologie hat sich in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt, angetrieben durch

den starken weltweiten Ausbau. Der technologische Fortschritt bezieht sich auf die Dimensionierung

und damit Leistung der Windenergieanlagen sowie auf Transport und Montage. Tendenziell werden

die Windenergieanlagen grösser, nicht zwingend in Bezug auf die Gesamthöhe, sondern vor allem in

Bezug auf den Rotordurchmesser, was wiederum die Ausbeute bei Schwachwind erhöht. In der Stu-

die 2009 ging man von Referenzanlagen mit einer Leistung zwischen 0.85 und 2 MW und Rotor-

durchmessern von 52 bis 82 m aus. Die drei neuen Windenergieanlagen in Wiechs am Randen (Vere-

nafohren, D) an der Grenze zum Kanton Schaffhausen weisen Rotordurchmesser von 131 m und eine

Leistung von je 3.3 MW aus. Am Standort Chroobach rechnete man 2009 mit einer Produktion von

maximal 17.5 GWh mit fünf Anlagen – die Projektanten gehen heute von rund 20 GWh bei vier An-

lagen aus. Das heisst auch, dass die Ausbauziele, die sich der Kanton Schaffhausen in Bezug auf

Windenergie gesetzt hat, heute mit weniger Anlagen oder Standorten erreicht werden könnten.

Der Standort Chroobach ist im aktuellen Richtplan als Zwischenergebnis aufgeführt, die anderen

Standorte sind als Vororientierung aufgenommen. Da das Projekt „Windenergie Chroobach“ vor dem

Abschluss der Umweltverträglichkeitsprüfung steht, ist es die logische Konsequenz, den Standort

Chroobach als Festsetzung im Richtplan aufzunehmen. Diese Gelegenheit soll genutzt werden, um

die neu gewonnenen Erkenntnisse einfliessen zu lassen und die Standortbeurteilung an allen vier

Grosswindstandorten zu aktualisieren.
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3 Methodik

3.1 Einsetzbare Technologien (in Bezug auf den Typ der Windenergieanlage)

Jedem Standort wird ein Windenergieanlagentyp zugrunde gelegt, welcher in Bezug auf die Logistik

(Transport), die Windverhältnisse und andere regionale Bedingungen (Topografie, Bewuchs, Besied-

lung etc.) als sinnvoll erscheint.

Es wird darauf hingewiesen, dass der gewählte Anlagentyp rein exemplarischer Natur ist und es keine

expliziten Präferenzen für den jeweiligen Typ gibt. Ein Anlagentyp eines anderen Herstellers, welcher

die Bedingungen erfüllt, ist ebenfalls denkbar. Auch die Wahl der Nabenhöhe hängt neben den dis-

kutierten Parametern Wind, Sichtbarkeit, Schattenwurf von weiteren Faktoren ab wie z.B. Aktivität

von Vögeln und Fledermäusen, Vereinbarkeit mit Flugsicherungsanlagen oder Akzeptanz in der Be-

völkerung (Aufzählung nicht abschliessend).

3.2 Windparklayout als Grundlage der Potentialanalyse

Ausgehend vom gewählten Windenergieanlagentyp wird ein sogenanntes Windparklayout, d.h. eine

Anordnung der Windenergieanlagen zu einem Windpark, erstellt. Die Windparklayouts beinhalten

dabei eine maximal mögliche Anzahl Windenergieanlagen. Bei der Weiterentwicklung zu einem kon-

kreten Windenergieprojekt müssen diverse weitere Kriterien erfüllt werden, was zum Streichen der

einen oder anderen Turbine führen wird. Es ist deshalb sehr unwahrscheinlich, dass sämtliche Turbi-

nen der hier präsentierten Windparklayouts zur Errichtung kommen. Bei der Erstellung der Windpark-

layouts werden die folgenden Bedingungen zugrundegelegt:

Die Windenergieanlagen werden nur an Standorten mit einer minimalen Windgeschwin-

digkeit von 4.6 m/s auf 100 m über Boden platziert (entspricht einer Windgeschwindigkeit

auf Nabenhöhe 120 m von knapp unter 5 m/s). Geringfügige Abweichungen können durch

die Standortoptimierung resp. Verschiebung der Anlagenpositionen, welche mit Vertretern

der Begleitgruppe vor Ort durchgeführt worden ist, entstehen.

Das Windparklayout basiert auf der Windressourcenkarte, welche anhand der Windmessun-

gen im Rahmen der Windpotentialstudie Schaffhausen erstellt worden ist.

Mögliche Standorte auf freiem Feld sind solchen im Wald vorgezogen worden.

Die Abstände zwischen den Windenergieanlagen sind abhängig von der Verwirbelung der

Luftströmungen, welche die Rotoren auf der windabgewandten Seite erzeugen. Als Pla-

nungsgrundlage wird in Gebieten wie dem Kanton Schaffhausen normalerweise von einem

Minimalabstand von 5-mal dem Rotordurchmesser in angenommener Hauptwindrichtung

und 3.5-mal Rotordurchmesser in Nebenwindrichtung ausgegangen (bei einem Rotordurch-

messer von z.B. 115 m also 575 m in Haupt- resp. 403 m in Nebenwindrichtung). In Wald-
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gebieten sind diese Abstände im Allgemeinen grösser zu wählen. Angenommene Hauptwind-

richtung ist im gesamten Kanton Schaffhausen West-Südwest, was auch durch die Windmes-

sungen bestätigt wird.

3.3 Energieertragsabschätzung

Die Energieertragsberechnung für die erstellten Windparklayouts ist mit der professionellen Planungs-

software für Windparks (WindPro 3.1) durchgeführt worden. Die Berechnungsbasis bilden das digita-

le Höhenmodell, das Rauhigkeitsmodell sowie die der Windressourcenkarte des Kantons Schaffhau-

sen zugrunde liegenden Windstatistiken. Die Windstatistiken sind bei jedem Windpotentialgebiet di-

stanzabhängig gewichtet worden.

Die Energieertragsberechnung mit WindPro erlaubt die Berücksichtigung der Beeinflussung der Wind-

energieanlagen untereinander (sog. Wake-Effekt). Nebst diesen Wake-Verlusten müssen üblicherwei-

se diverse weitere Energieverluste, welche projektspezifisch sehr unterschiedlich zusammengesetzt

sein können, vom Brutto-Energieertrag abgezogen werden. Solche Verluste können sein (Aufzählung

nicht abschliessend):

Kabel- und Transformatorverluste

Verluste infolge Wartungsarbeiten

Abschaltung der Anlagen infolge zu viel Schattenwurf, Vogelzug, Fledermausaktivitäten oder

Eisansatz an den Rotorblättern

Nächtliche Drosselung der Anlagenleistung infolge Überschreitung der Lärmschutzgrenzwerte

etc.

Solche Verluste werden in dieser Studie für jedes Windpotentialgebiet pauschal mit 10 % abgeschla-

gen.

Windenergieanlagen in der Schweiz produzieren übrigens etwa zwei Drittel des Stroms im Winter-

halbjahr – dann, wenn der Stromverbrauch besonders hoch ist und Strom importiert werden muss.

Die Windenergie ist somit eine ideale Ergänzung zur Photovoltaik und Wasserkraft, welche beide im

Sommerhalbjahr am meisten Strom erzeugen.

3.4 Logistik

Transport, Strassenbau

Für jedes Windpotentialgebiet ist eine mögliche Zufahrtsroute grob vor Ort inspiziert worden. Mögli-

che Zufahrtsroute bedeutet, dass es entlang der Route keine Passagen gibt, z.B. Tunnels oder enge

Ortsdurchfahrten, welche eine Durchfahrt mit den Transportfahrzeugen verunmöglichen. Dies

schliesst aber nicht aus, dass gewisse Strassenabschnitte ausgebaut resp. verbreitert werden müssen.

Auch ist es üblich, dass für den Transport Hindernisse wie Verkehrsschilder oder Leitplanken temporär
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demontiert und unmittelbar danach wieder montiert werden. Bei engen Kurven oder Kreuzungen

werden häufig temporär Stahlplatten verlegt, um einen Ausbau zu vermeiden.

Herkömmliche Transporte der grossen Anlagekomponenten wie Turmelemente, Gondel oder Rotor-

blätter werden hauptsächlich mittels Kesselbrücken, Flachbettbrücken oder Semi-Trailern durchge-

führt. Diese Fahrzeuge erfordern breite Fahrbahnen (ca. 4 m auf gerader Strecke und bis zu 7 m in

Kurven) resp. seitliche Hindernisfreiheit v.a. in Kurvenbereichen. Zudem muss die Strasse sehr eben

sein, gerade wenn mit Kessel- oder Flachbettbrücken operiert wird. Für Windenergieanlagen, wie sie

für den Kanton Thurgau vorgesehen werden könnten, ist mit herkömmlichen Transportfahrzeugen

auf gerader Strecke eine Lichtraumhöhe von 4.5-6.0 m (je nach Transporttechnik) und eine Licht-

raumbreite von 4.5 m nötig. In Kurvenbereichen kann die Lichtraumbreite deutlich grösser sein.

Abb. 4: Herkömmliche Transportfahrzeuge wie Kesselbrücken (oben links), Flachbettbrücken (oben rechts)

und Semi-Trailer (unten); Quelle: Scheuerle.

Für den Transport in komplexem Gelände sind spezielle Fahrzeuge entwickelt worden. Beim Transport

der Windenergieanlage Griessee (VS, Schweiz) kamen z.B. eine Transportkombination mit Schwanen-

hals- und Pendelachsauflieger zum Einsatz. Letztere ist äusserst wendig und kann sich unter minima-

ler Beanspruchung von zusätzlicher Fläche praktisch um die eigene Achse drehen. Kurvenradien wer-

den weniger rasch zum limitierenden Faktor. Zusätzlich kann die Plattform sowohl vorwärts wie rück-

wärts operieren und muss eine Kurve nicht ausfahren.

Die Fahrzeuge sind zudem mit einer Breite von 3 m relativ schmal. Es ist einzig zu beachten, dass sich

die Radachsen unter der Plattform befinden und so die Gesamthöhe der beladenen Einheit bei Hö-

henhindernissen (Unterführungen etc.) limitierend sein kann.
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Die Rotorflügel können mittels eines Spezialadapters auf den Transportfahrzeugen montiert werden.

Dabei sind die Flügel bis zu 60° zur Horizontalen kippbar, um Hindernisse wie Häuser, Bäume oder

Felsen zu umgehen. Zudem kann das Rotorblatt entlang seiner Längsachse um +/- 110° gedreht wer-

den.

Turmteile können z.B. auf die selbstfahrende Plattform montiert werden, womit die Anlagenteile un-

abhängig von Länge, Grösse oder Gewicht transportierbar sind. Ähnlich dem Adapter für Rotorflügel

ist auch ein Adapter für Turmelemente in Entwicklung, welcher die Neigung nach vorn und nach hin-

ten erlauben soll. Vorteile: grössere Wendigkeit und grössere Bodenfreiheit gegenüber herkömmli-

chen Kesselbrücken oder Flachbrücken. Zudem ist die Ladefläche per Hydraulik höhenverstellbar.

Nachteil: Zusatzaufwand durch Umladen von einem Transportgerät auf das andere.

Abb. 5: Spezielle Transportkombination mit Schwanenhals (links) und Selbstfahrer M4 (rechts); Quelle: New

Energy Scout.

Dies sind nur einige Beispiele, wohin die Entwicklung der Logistik gehen wird, ohne Anspruch auf

Vollständigkeit. Diese Transportkonzepte wurden nicht nur in komplexem, sondern auch in einfa-

chem Gelände angewendet, z.B. für enge Ortsdurchfahrten oder Waldstrecken. Für die Transportinf-

rastruktur im Kanton Schaffhausen bedeutet dies Folgendes:

Die Zufahrtswege müssen weniger breit sein als bei herkömmlichen Transportmethoden, ins-

besondere in Kurvenbereichen.

Beidseits der Zufahrtswege muss ein kleinerer Bereich frei von Hindernissen sein.

Enge Ortsdurchfahrten können (besser) passiert werden.

Der Einfluss auf die Landschaft ist generell kleiner, insbesondere wird weniger Boden für die

Strassenverbreiterung benötigt, zudem können Hindernisse wie z.B. Bäume am Strassenrand

umfahren werden.

Jeder Einzelstandort und jedes Teil der Windenergieanlage erfordert eine Analyse der Trans-

portmöglichkeiten im Einzelfall. Eine sorgfältige Kosten-Nutzen-Analyse ist unerlässlich.

Eine detailliertere Abklärung der Transportrouten inkl. konkreter Massnahmen zum Ausbau

der Wege hin zu den Turbinenstandorten muss im Rahmen einer Transportstudie mit einem

Transporteur durchgeführt werden.
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Antransportanalysen respektive Standortevaluationen, welche das Kriterium Zuwegung mit

einbeziehen, haben nur eine beschränkte zeitliche Gültigkeit.

Netzanschluss

Unterwerke sind die üblichen Einspeisepunkte für Windparks (mehrere Windenergieanlagen). Die

Netzebene, in welche der Windstrom eingespeist wird, hängt von der Anzahl Megawatt Windleis-

tung ab. In der Regel wird in die Netzebenen 3 (Hochspannung 36-220 kV)) oder 5 (Mittelspannung

1-36 kV) eingespeist. Die genauen Anschlusspunkte müssen im Rahmen einer Detailuntersuchung ev.

mit einer Netzberechnung durch den Elektrizitätsversorger abgeklärt werden. Deutsche Unterwerke

kommen für einen Netzanschluss von Windkraftanlagen auf Schweizer Boden à priori nicht in Frage,

da grenzüberschreitende Anschlüsse rechtlich aufwendig sind.

Stromleitungen sind weitere mögliche Einspeisepunkte für Windparks. Bei Einzelanlagen sind wegen

der hohen Kosten für die Infrastruktur (v.a. Transformator) nur Stromleitungen der Netzebene 5, also

bis zu einer Spannung von 1-36 kV, interessant. Windparks werden eher ans Hochspannungsnetz

(Netzebene 3) angeschlossen.

3.5 Wirtschaftlichkeit

Bei der Abschätzung der Wirtschaftlichkeit eines Windparks ist es wichtig zu beachten, dass die meis-

ten Eingangsgrössen nur geschätzt werden können und somit die Berechnung als grobe Indikation zu

betrachten ist. Die Abschätzung ist zudem nur eine Momentaufnahme, sowohl was die Rahmenbe-

dingungen als auch die Investitionskosten anbelangt.

Die Wirtschaftlichkeit respektive Rentabilität hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab. Diese sind zum

Teil Standort- und/oder Investorenabhängig. So ist nicht immer die Anlage/der Standort mit dem

höchsten Ertrag automatisch die/der wirtschaftlichste.

Ertragsseite

Die Ertragsseite wird im Wesentlichen bestimmt durch:

Windressourcen

Anlagentyp, Ausfälle, Netz- und andere Verluste

Preis der Vergütung für die produzierte Energie

Ohne Windmessungen direkt am Projektstandort ist die Berechnung der Ertragsseite mit relativ gros-

sen Unsicherheiten verbunden (vgl. Kapitel 3.3). Die im Rahmen dieser Studie modellierte Windres-

sourcenkarte bietet jedoch eine Basis für eine erste Abschätzung.

Seit Anfang 2009 wird in der Schweiz Strom aus Windenergie mit der kostendeckenden Einspeisever-

gütung KEV gefördert. Der Vergütungssatz wird aufgrund eines Vergleichs mit einer Referenzanlage

berechnet. Aktuell gilt eine Anfangsvergütung von 21.5 Rp./kWh (brutto). Dieser Vergütungssatz wird
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für jede Windenergieanlage 5 Jahre nach Inbetriebnahme überprüft und kann dann je nach effektiver

Elektrizitätsproduktion auf 13.5 Rp./kWh abgesenkt werden. Bei sehr windstarken Standorten erfolgt

die Absenkung rasch, windschwache Standorte profitieren bis zu 15 Jahre von der erhöhten Anfangs-

vergütung. Mit dem Ja zur Energiestrategie 2050 des Bundes vom 21. Mai 2017 wird die KEV in das

Einspeisevergütungssystem (EVS) überführt. Die Fördersätze sollen gemäss Entwurf der Verordnung

gleich bleiben, jedoch wird die Vergütungsdauer von heute 20 auf 15 Jahre verkürzt. Zudem existiert

ab dem 1. Januar 2019 eine Pflicht für Betreiber von Windenergieanlagen, ihre Elektrizität selber am

Markt zu verkaufen (Direktvermarktung). Der effektive Vergütungssatz ist damit nicht mehr konstant,

sondern schwankt mit dem Marktpreis. Damit wird ein Anreiz geschaffen, Stromangebot und –nach-

frage aufeinander abzustimmen.

Kostenseite

Die Kostenseite bzw. der Investitionsaufwand kann sehr variabel sein. Sie beinhaltet oder ist abhän-

gig von folgenden Faktoren:

Windenergieanlagen und Fundamentkosten

Erschliessungs- und Transportkosten (u.a. abhängig von der Länge der auszubauenden We-

ge, der Transportmittel und der Montageart))

Netzanschlusskosten (u.a. abhängig von der Kabellänge)

Planungs- und Genehmigungskosten

Einzelanlage oder Windpark (bei Einzelanlage höherer Kostenanteil Planung, Erschliessung

etc.)

Ausgleichsmassnahmen

Kosten der Finanzierung

Spezielle Konditionen je nach Investor (z.B. Mengenrabatte)

Die Investitionskosten sind in grossem Masse abhängig von den Kosten der Windenergieanlage. Die-

se sind wiederum abhängig vom Standort, den aktuellen Bedingungen des Herstellers oder des aktu-

ellen Rohstoffpreises für Stahl und generell vom Spiel von Angebot und Nachfrage auf dem Welt-

markt. Pauschal formuliert machen die Kosten der Windenergieanlagen 60-70% der gesamten Inves-

titionskosten aus.

Während der Laufzeit der Windenergieanlagen entstehen Betriebskosten, welche ebenfalls je nach

Anlagentyp variieren können. Einen grossen Einfluss haben auch die Kreditkosten bei Fremdfinanzie-

rungen. Folgende Faktoren sind zu unterscheiden:

Service und Unterhalt

Kosten für Land (Baurechte, Dienstbarkeiten) und Leistungen der Gemeinde

Lastabgeltungen

Versicherungen
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Fremdkapitalkonditionen (Zinssätze, Laufzeiten)

Technische und kaufmännische Betriebsführung

Steuern

Kosten für Telefonanschluss, Werkzeug, Strom, Sicherheit etc.

Rückstellungen für den Rückbau (falls über die Jahre aufgebaut)

Jede Wirtschaftlichkeitsrechnung muss sich auf Annahmen stützen. Hier geht es darum, einen Ver-

gleich zwischen den vier Windpotentialgebieten anzustellen und nicht den für jedes Projekt wahr-

scheinlichsten Ansatz darzulegen. Aus diesem Grund sind bei der Berechnung der Gestehungskosten

bei allen Windpotentialgebieten die gleichen Finanzierungsbedingungen angenommen worden:

Eigenkapital / Fremdkapital: 20 / 80 %

Zinssatz Fremdkapital 5 %. Gerechnet mit Annuitätenkredit über die gesamte Laufzeit von 20

Jahren (im Vergleich zum aktuellen Zinssatz ist dieser eher zu hoch angesetzt, wobei nicht

anzunehmen ist, dass sich dieser über 20 Jahre auf solch tiefem Niveau halten wird)

Dividende 6 %

Die tatsächlichen Stromgestehungskosten variieren Jahr für Jahr. Anstelle eines Mittelwerts über 20

Jahre wird deshalb eine Spanne angegeben, in welcher sich die Gestehungskosten während der ge-

samten Laufzeit des Windparks bewegen dürften.

Verglichen mit anderen erneuerbaren Energien ist die Windenergie eine günstige Energieform. Die

folgende Abbildung zeigt einen groben Vergleich, welcher die Tendenzen darstellt, der jedoch nicht

auf ein konkretes Projekt übertragen werden darf, weil eine sehr vereinfachte Berechnungsmethodik

dahintersteckt. Wasserkraft ist demnach die günstigste Form gefolgt von Wind und Biomasse sowie

Photovoltaik. Die durchschnittlichen Gestehungskosten der bestehenden Schweizer Windenergiean-

lagen zwischen 2011 und 2016 bewegen sich zwischen 18 und 19 Rp./kWh. Diese liegen somit, wie

die Gestehungskosten aller erneuerbaren Energien, über den heutigen Grosshandelsmarktpreisen in

der Schweiz von 5 Rp./kWh.
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Abb. 6: Grober Vergleich der Stromgestehungskosten der momentan sich in Betrieb befindenden Produkti-

onsanlagen verschiedener erneuerbarer Energieformen (Quelle: Geschäftsberichte 2011-2016, Stiftung KEV).

3.6 Raumplanung und Umwelt

Schutzgebiete und Landschaft

Windenergieanlagen sind gross und dominant in der Landschaft und ihre Rotoren bewegen sich. Da-

mit ist grundsätzlich klar, dass immer von einem starken Landschaftseingriff ausgegangen werden

muss. Eingriffe dieser Intensität sind nach mehreren Bundesgesetzen (RPG, NHG) nur zulässig, wenn

ein starkes öffentliches Interesse besteht, diese Anlagen zu bauen. Gemäss neuem Energiegesetz sind

die Nutzung erneuerbarer Energien und ihr Ausbau von nationalem Interesse. Dies gilt ab einer be-

stimmten Anlagengrösse und –qualität, welche vom Bundesrat noch definiert werden muss. Damit ist

es möglich, in Gebieten mit nationalen Schutzinteressen, namentlich in BLN-Gebieten, in den Prozess

einer Interessenabwägung einzutreten. Aber auch ausserhalb der BLN-Gebiete ist eine Interessenab-

wägung immer notwendig. Der vorliegende Bericht soll helfen, diese Abwägung zu machen.

Wertvolle Landschaften werden entweder mittels Bundesinventar der Landschaften und Naturdenk-

mäler von nationaler Bedeutung (BLN), Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS)

resp. Ortsbild- und Umgebungsschutzzonen, nationalem Geotop-Inventar, Regionalem Naturpark

oder mittels kantonalem Richtplan (Schützenswerte Landschaft von kantonaler Bedeutung) geschützt.

Sämtliche aufgezählten Inventare und Gebiete mit schützenswerter Landschaft werden in dieser Stu-

die als Kriterien mit Interessenabwägung behandelt.
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Wichtig bei der Beurteilung des Einflusses von Windenergieanlagen auf die Landschaft ist ihre Sicht-

barkeit (siehe Abschnitt Sichtbarkeit in Kapitel 3.7):

Sind die Anlagen knapp sichtbar resp. sind nur die Flügel, ist nur die Rotorfläche oder ist die

ganze Anlage sichtbar?

Würde die Turbine dominant wirken oder ist sie durch das Gelände resp. Wald grösstenteils

verdeckt oder gegenüber einer Geländekante zurückversetzt?

Ist die Landschaft relativ unberührt von menschlichen Eingriffen oder ist sie schon geprägt

durch Siedlungen, Verkehrsinfrastruktur, Hochspannungsleitungen, Antennen etc.?

All diese Fragen können erst auf Stufe Projekt mittels Animationen und Fotomontagen beantwortet

werden. Im Rahmen dieser Studie können lediglich Abschätzungen gemacht werden, zumal die Posi-

tionen der Turbinen in dieser Studie nicht fix sind, sondern einen Bereich repräsentieren, in welchem

Windenergieanlagen errichtet werden könnten.

Wald

Wald ist für den Bund (Bundesamt für Umwelt BAFU) kein absolutes Ausschlusskriterium mehr für

den Standort von Windenergieanlagen. Windenergieanlagen im Wald setzen eine Rodungsbewilli-

gung voraus; grundsätzlich sind definitive Rodungsflächen andernorts zu ersetzen (Realersatz). Für die

Erteilung einer Rodungsbewilligung müssen insbesondere der Bedürfnisnachweis erbracht sein (Fest-

stellung, dass das Bedürfnis an der Windenergieanlage das öffentliche Interesse an einer ungeschmä-

lerten Walderhaltung überwiegt) sowie die Standortgebundenheit gegeben sein (Feststellung, dass

fundiert geprüfte Alternativen ausserhalb des Waldes ausscheiden).

Das BAFU sieht gemäss seiner „Vollzugshilfe Rodungen und Rodungsersatz 2014“ als Leitverfahren

ein Nutzungsplanverfahren vor (Nutzungsplanpflicht für Windenergieanlagen), woran das oben ge-

nannte Rodungsbewilligungsverfahren angebunden wird.

Nationale Schutzgebiete im Wald (Auenschutzgebiete) und kantonale Waldreservate werden in dieser

Windpotentialstudie als Ausschlussgebiete betrachtet.

Brutvögel

Für die Erstellung der Konfliktpotentialkarte zwischen Windenergieanlagen und Brutvögeln wurde

durch die Vogelwarte Sempach zuerst eine Liste von Vogelarten zusammengestellt, die für die

Schweiz von besonderer Bedeutung sind. Anschliessend wurde aufgrund einer Literaturrecherche

bestimmt, für welche dieser Arten eine erhebliche potentielle Bedrohung von Windenergieanlagen

ausgeht.

Die Konfliktkategorien (siehe folgende Tabelle) zeigen auf, in welchen Gebieten der Schweiz bei der

Nutzung der Windenergie in Bezug auf die 15 durch Windenergieanlagen potentiell gefährdeten Vo-

gelarten von nationaler Bedeutung und der WZVV-Gebieten (WZVV = Verordnung über die Wasser-
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und Zugvogelreservate von internationaler und nationaler Bedeutung) mit Konflikten gerechnet wer-

den muss.

Tabelle 1: Konfliktkategorien Windenergie und Brutvögel.

Zugvögel

Die „Konfliktpotenzialkarte Windenergie – Vögel Schweiz: Vogelzug“ der Vogelwarte Sempach unter-

scheidet 5 Risikokategorien (Konfliktpotential klein, Konfliktpotential vorhanden, Konfliktpotential

gross, Konfliktpotential sehr gross und Ausschluss). Die Unterteilung basiert auf den geschätzten Zug-

intensitäten in den untersten 200 m über Boden für einen 1 km2 Raster. Die Zugintensitäten in die-

sem Höhenbereich sind direkt proportional zum potentiellen Kollisionsrisiko (Risikopotential) von Zug-

vögeln mit Windenergieanlagen.

In den grün markierten Gebieten ist mit einer durchschnittlichen Zugintensität von weniger als 50 Vö-

geln pro km und Stunde zu rechnen (MTR < 50). Es ist zu erwarten, dass bei diesen Zugintensitäten

weniger als 10 Kollisionen pro Jahr und Anlage auftreten. In den gelb markierten Gebieten ist mit

einer MTR von 50 bis 100 zu rechnen, was 10 bis 20 Kollisionen pro Jahr und Anlage erwarten lässt.

In den orange markierten Gebieten ist aufgrund der überdurchschnittlich hohen Zugintensitäten

(MTR > 100) mit mehr als 20 Kollisionen pro Anlage und Jahr zu rechnen.

Die Vogelwarte Sempach erachtet die Anzahl von bis zu 10 Kollisionen pro Jahr und Anlage in Bezug

auf den Vogelzug und die davon betroffenen Arten und Populationen als vorläufig vertretbar. Weiter

ist sie der Meinung, dass an Standorten mit erheblichen Zugkonzentrationen (Risikokategorie gelb

und orange) das Aufstellen von Windenergieanlagen nur in Zusammenhang mit direkten, kollisions-

vermeidenden Massnahmen, konkret durch Abstellen der Anlagen in Zeiten hoher Zugaktivitäten, in

Frage kommen kann. Zudem schlägt sie vor, dass Windkraftprojekte in Gebieten mit hoher Zuginten-

sität (orange Gebiete) vorerst zurückgestellt werden, bis genauere Informationen über den Zusam-

menhang zwischen Zugintensität und Kollisionsraten vorliegen.
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Weitere Flora und Fauna

Die Auswirkungen von Windenergieanlagen auf weitere Arten von Flora und Fauna wie z.B. Fleder-

mäuse, Wild oder vom Aussterben bedrohte Pflanzen können erst auf Stufe eines konkreten Wind-

energieprojekts abgeklärt werden. Häufig lassen sich Konflikte durch geringfügige Verschiebung der

Turbinen oder durch technische Lösungen vermeiden oder reduzieren. Es wird jedoch bei jedem

Windpotentialgebiet erwähnt, ob es Wildtierkorridore von regionaler respektive überregionaler Be-

deutung tangiert.

3.7 Gesellschaftliche Aspekte

Schattenwurf

Bei der Beurteilung von Schattenwurf durch Windenergieanlagen sind zwei Arten zu unterscheiden:

Schattenwurf durch statische Elemente (z.B. Turm) und periodischer Schattenwurf durch die sich dre-

henden Rotorblätter. Der periodische Schattenwurf hat weit grössere Bedeutung, da er weiträumige-

re Auswirkungen hat und auf den Menschen störender wirkt. In der folgenden Abbildung ist ein bei-

spielhafter Beschattungsbereich einer Windenergieanlage von 140 m Nabenhöhe und ca. 45 m Ro-

tordurchmesser dargestellt. Südlich der Windenergieanlage ist ebenfalls Schattenwurf möglich, was

auf die Neigung der Erdachse zurückzuführen ist. Sein Ausmass ist jedoch geringer als nördlich der

Anlage. Die Belästigungsgrenze definiert sich u.a. durch die Fläche der Rotorblätter, welche die Son-

ne verdeckt. Bei Windenergieanlagen, wie sie im Kanton Schaffhausen erstellt werden könnten, liegt

diese Grenze bei ca. 1.5 km. In grösserer Entfernung tritt zwar immer noch Schattenwurf auf, jedoch

verdecken die Rotorblätter eine derart kleine Fläche der Sonnenscheibe, dass dieser nicht störend

wirkt oder nicht mehr wahrgenommen werden kann.

Abb. 7: Beispielhafter Schattenwurf in der Ebene (Quelle: Renewable Energy Concepts).
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Die Schweiz kennt keine gesetzlich verankerten Grenzwerte für den an einem Immissionspunkt (Ge-

bäude) maximal zulässigen Schattenwurf. In Anlehnung an die Grenzwerte in Deutschland gelten ge-

mäss Vorgaben des Bundesamtes für Energie BFE die folgenden Werte, welche als Richtlinien zu ver-

stehen sind:

Effektive Beschattungsdauer im Siedlungsgebiet <8 Stunden/Jahr und

Effektive Beschattungsdauer im Siedlungsgebiet <30 Minuten/Tag

Falls diese Richtwerte überschritten werden, obliegt es den Bewilligungsbehörden zu entscheiden, ob

technische oder planerische Massnahmen (Schattenabschaltmodul oder Versetzung des Turbinen-

standortes) zur Reduzierung des Schattenwurfs ergriffen werden müssen. Dabei gilt es auch die Lage

und Höhe von konkreten Sichthindernissen zwischen Windenergieanlage und Immissionspunkt wie

z.B. Wald und Einzelbäume mit einzubeziehen.

Im Rahmen dieser Studie werden keine Schattenwurfmodellierungen durchgeführt. Dies ist Gegen-

stand der Abklärungen im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung. An dieser Stelle wird eine Ein-

schätzung, basierend auf Erfahrungswerten, abgegeben, welche Rolle Schattenwurf an den jeweili-

gen Standorten spielen könnte.

Lärm

Während des Betriebs von Windenergieanlagen kann zwischen zwei Lärmquellen unterschieden wer-

den: mechanische und aerodynamische Geräusche. Erstere entstehen im Getriebe und an anderen

bewegten Teilen. Durch sorgfältige Schalldämmung des Turbinengehäuses sind mechanische Geräu-

sche bei modernen Anlagen praktisch nicht mehr wahrnehmbar.

Aerodynamische Geräusche entstehen durch das Vorbeiziehen des Windes an den Rotorblättern. Je

stärker der Wind weht, desto lauter ist dieses aerodynamische Geräusch. Dabei sind die Spitzen sowie

die Profilhinterkante der Rotorblätter von entscheidender Bedeutung. Moderne Blattprofile zielen

darauf ab, Turbulenzen zu vermeiden und somit gleichzeitig aerodynamische Geräusche zu minimie-

ren und den Energieertrag zu steigern.

Das Umweltschutzgesetz (USG) und die darauf basierende Lärmschutzverordnung (LSV) sind die

Rechtsgrundlagen des Lärmschutzes in der Schweiz. Für lärmempfindliche Räume bzw. Orte bestehen

Vorschriften zum Schutz vor Lärm. Art. 7 der Lärmschutzverordnung regelt die Emissionsbegrenzun-

gen bei neuen ortsfesten Anlagen, wonach Lärmimmissionen so weit begrenzt werden müssen, als

dies technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist und wonach die von der Anla-

ge allein erzeugten Lärmimmissionen die Planungswerte nicht überschreiten. Die Planungswerte gel-

ten bei Gebäuden mit lärmempfindlichen Räumen (Wohnräume und Büros) sowie in noch nicht über-

bauten Bauzonen dort, wo solche erstellt werden dürfen. Der für einen Immissionsort geltende Pla-

nungswert ist bestimmt durch die Empfindlichkeitsstufe (ES), welche diesem Ort in der baulichen

Grundordnung (Zonenplan und Baureglement) je nach Nutzung zugeordnet ist.
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Empfindlichkeitsstufe ES
Planungswert in dB(A) In Flächenanalyse berücksichtigter

MindestabstandTag Nacht

I 50 40 700 m

II 55 45 500 m

III 60 50 350 m

IV 65 55 -
Tabelle 2: Planungswerte für Industrie- und Gewerbelärm in Abhängigkeit von der Empfindlichkeitsstufe und

der Tageszeit (Ziffer 2 Anhang 6 LSV).

In der Flächenanalyse zu diesem Bericht ist der Lärmschutz bereits näherungsweise berücksichtigt

worden, indem zu den Zonen oder Gebäuden der jeweiligen Empfindlichkeitsstufe ein Mindestab-

stand definiert worden ist (vgl. Tabelle 2). Die einzuhaltende Distanz zwischen Gebäuden mit lärm-

empfindlichen Räumen und Windenergieanlagen ist einerseits abhängig von Anzahl, Grösse und Typ

der Anlagen und andererseits von der Topografie, Bodenbedeckung und den Windverhältnissen am

Standort. Zudem spielen sog. Pegelkorrekturfaktoren für die Art der Lärmquelle und die Ton- resp.

Impulshaltigkeit des Geräusches eine grosse Rolle. Diese werden von den kantonalen Bewilligungsbe-

hörden vorgegeben. Alle diese Parameter werden mittels Lärmgutachten im Rahmen der Umweltver-

träglichkeitsprüfung berücksichtigt. In dieser Studie wird, basierend auf der Flächenanalyse und dem

Windparklayout sowie gestützt auf Erfahrungswerte, abgeschätzt, ob in Bezug auf den Lärmschutz

allenfalls grössere Distanzen zwischen Turbinen und bewohnten Gebäuden einzuhalten sind. Eine

Alternative zu grösseren Abständen sind technische Lösungen, z.B. indem die Leistung der Wind-

energieanlagen gedrosselt wird um die Lärmemissionen an der Quelle zu begrenzen.

Sichtbarkeit

Für jedes Windpotentialgebiet ist eine Sichtbarkeitsberechnung erstellt worden. Dabei wird die Land-

schaft, bestehend aus dem digitalen Höhenmodell, 10 km um die Windenergieanlagen in ein Raster

mit einer Rastergrösse von 25 x 25 m aufgeteilt (10 km repräsentiert ungefähr die Grenze, bei wel-

cher Windenergieanlagen im Fernbereich noch als prägendes Landschaftselement wahrgenommen

werden können). Für jeden Rasterpunkt wird berechnet, wie viele Windenergieanlagen von der Mitte

des Rasterpunktes aus sichtbar sind. Wald gilt als Sichthindernis von durchschnittlich 15 m Höhe. Die

Betrachtungshöhe im Raster beträgt 1.5 m (Augenhöhe).

Bei der Festsetzung der Anlagenhöhe ist die spezielle Form einer WEA berücksichtigt worden. Den

höchsten Wirkungsgrad hat die Nabe. Da die Rotorblätter gegen aussen immer dünner werden, sind

die äussersten Spitzen einer WEA aus der Ferne kaum zu sehen.

Aus diesem Grund ist der folgende Ansatz für die Berechnung der effektiven Höhe einer Anlage ver-

wendet worden: Heff = NH + 0.25 * RD

Heff = effektive Anlagehöhe in m

NH = Nabenhöhe in m

RD = Rotordurchmesser in m



__________________________________________________________________________________
25/98

Bei einer Nabenhöhe von bspw. 125 m und einem Rotordurchmesser von 115 m resultiert somit eine

Anlagenhöhe von 154 m.

Optische Wahrnehmung

Ein Aspekt, welcher in dieser Studie nicht untersucht wird, aber dennoch erwähnt werden soll, ist die

optische Wahrnehmung der Windenergieanlagen durch den Menschen. Damit ist nicht gemeint, dass

Windenergieanlagen entweder als positiv oder negativ empfunden werden, sondern der Einfluss der

Witterungsverhältnisse und der Jahreszeit auf das Erscheinungsbild der Anlagen. Bei klarem Himmel

heben sich die Anlagen bspw. deutlicher vom Hintergrund ab als bei bedecktem Himmel. Von grosser

Bedeutung ist auch die Feuchtigkeit in der Atmosphäre resp. die damit verbundenen Sichtverhältnis-

se. Weiter kommt es darauf an, ob die Anlagen gegen die Sonne oder mit der Sonne im Rücken be-

trachtet werden oder ob die Landschaft schneebedeckt ist und ob die Bäume Blätter haben. Es ist of-

fensichtlich, dass es diverse Mischformen dieser Verhältnisse gibt. Dennoch ist in der folgenden Ta-

belle versucht worden, die optische Wahrnehmung der Windenergieanlagen nach Witterungsver-

hältnissen und jahreszeitlichen Bedingungen aufzuschlüsseln.

Optische Wahrnehmung der Windenergieanlagen

Kriterium Verhältnisse Deutlich Weniger deutlich

Bewölkung Keine Wolken X

Viele Wolken X

Sicht Klar X

Dunstig X

Sonne Hinter dem Rücken X

Gegenlicht X

Schnee Landschaft mit Schnee X

Landschaft ohne Schnee X

Bäume Mit Laub X

Ohne Laub X

Tabelle 3: Optische Wahrnehmung der Windenergieanlagen in Abhängigkeit der Witterungsverhältnisse resp.

der jahreszeitlichen Bedingungen.

Auf der folgenden Seite sind zwei beispielhafte Fotomontagen desselben Ausschnitts eines fiktiven

Windparks abgebildet, einmal bei leicht bedecktem Himmel und einmal bei schwer bedecktem Him-

mel. Der Unterschied der optischen Wahrnehmung ist eindeutig.
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Abb. 8: Beispielhafte Fotomontage bei leicht bedecktem Himmel (Distanz Betrachter-nächste Turbine: 2.5

km).

Abb. 9: Beispielhafte Fotomontage bei stark bedecktem Himmel (Distanz Betrachter-nächste Turbine: 2.5

km).
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4 Standortbeurteilung Wolkensteinerberg

4.1 Zusammenfassung

Potential Kapazität Ca. 3 x 3 MW = 9 MW

Energiepotential Min.: 3 x 5 GWh/a = 15 GWh/a (Netto)

Max.: 3 x 5.5 GWh/a = 16.5 GWh/a (Netto)

Stromversorgung für 4‘300-4‘700 Haushalte

Windpotential Gut (5.0 - 5.4 m/s auf einer Höhe von 100 m ü. G. bei einer
Unsicherheit von +/- 0.5 m/s)

Windexposition Gut; keine Hindernisse in Hauptwindrichtung (W-SW)

Nutzungen Wald

Abstand zu Siedlungen Ausreichend

Zuwegung / Antransport Insgesamt gut mit einzelnen kritischen Engstellen

Kurvenausbauten und Wegeverbreiterungen notwendig in vertretbaren
Ausmass

Innerhalb Perimeter wenig problematisch

Netzanschluss Gut möglich (ca. 2 km Entfernung)

Wirtschaftlichkeit Wirtschaftlicher Betrieb unter heutigen Rahmenbedingungen möglich.

Landschaft / Sichtbarkeit Gut einsehbar von S und NW

Ungefähre Anzahl Personen, die den Windpark sehen würden:

Kanton Schaffhausen: 5‘000

Kanton Thurgau: 9‘000

Kanton Zürich: 200

Deutschland: 23‘000

Raumplanung und Schutzgebiete BLN Gebiet

Nahe am Wasser- und Zugvogelreservat von internationaler Bedeutung
„Stein am Rhein“

Fauna Wildtierkorridore: eine nationale Verbindungsachse unmittelbar
nördlich des Gebiets

Brutvögel: sehr grosses Konfliktpotential gemäss Vogelwarte Sempach;
Ausschlussgebiet aus ornithologischer Sicht wegen seiner Nähe zu
oben erwähntem Wasser- und Zugvogelreservat

Zugvögel: kleines-mittleres Konfliktpotential gemäss Vogelwarte
Sempach

Schattenwurf Detailanalyse für Gebäude in Hemishofen nötig

Schall Eher von untergeordneter Relevanz, da die nächsten bewohnten
Gebäude in Hemishofen mehr als 500 m entfernt sind

Bewertung Insgesamt mittel-gut geeignet; stellenweise Ausbau Zufahrtswege
notwendig

Einsehbar von Seiten der Rheingemeinden
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4.2 Standort

4.2.1 Übersicht

Der Standort befindet sich auf dem Wolkensteinerberg zwischen den Gemeinden Hemishofen und

Stein am Rhein. Er hat eine Ausdehnung von ca. 1 km (NW-SO) und ca. 300 m (NO-SW).

Abb. 10: Detailkarte mit Perimeter Standort.

4.2.2 Topografie

Der Perimeter befindet sich in ebener Lage auf dem Wolkensteinerberg in einer Höhe von 580-610 m

über Meer. Der Wolkensteinerberg steigt von der Rheinseite von W und SW her recht steil an, wäh-

rend er in Richtung N und NO flacher abfällt. Der Perimeter ist hingegen relativ eben.

4.2.3 Gemeinden

Gemeinde Einwohner (2016) Fläche (2016) Anteil am Perimeter (ca.)

Hemishofen 468 789 ha 1/3

Stein a. Rhein 3’461 575 ha (ohne Seeanteil) 2/3

Tabelle 4: Kennzahlen der betroffenen Gemeinden.
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4.2.4 Eigentumsverhältnisse

Der Perimeter ist gänzlich im Eigentum des Kantons Schaffhausen. Die Gemeindegrenze teilt den

Perimeter in zwei grössere Parzellen auf (267 und 4).

Abb. 11: Eigentumsverhältnisse Wolkensteinerberg.

4.2.5 Nutzungen

Der gesamte Wolkensteinerberg ist Waldgebiet. Der Perimeter weist mal einen dichten, mal einen

lockeren Baumbestand auf, der stellenweise in eine Buschvegetation übergeht und vereinzelt kleine

Lichtungen frei werden lässt. Eine anderweitige Nutzung wie etwa Landwirtschaft ist nicht vorhan-

den.

Innerhalb des Perimeters existieren keine Gebäude oder andere Infrastrukturen, die einer Windener-

gienutzung entgegenstehen würden.

Im NW befindet sich die Ruine Wolkenstein, allerdings in ausreichendem Abstand zum Perimeter.

Auch die Jagdhütte Stein im Westen stellt kein Hemmnis dar.
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Abb. 12: Nutzungen im Projektgebiet.

4.3 Einsetzbare Technologien (in Bezug auf den Typ der Windenergieanlage)

Am Standort Wolkensteinerberg ist mit Windgeschwindigkeiten zwischen 4.6 und 5.4 m/s auf 100 m

über Boden zu rechnen. Diese Windverhältnisse sind für diese Höhe als moderat zu bewerten. Um

den Wind effizient zu nutzen, sollte deshalb eine Windenergieanlage gewählt werden, welche für

schwache-mittlere Winde, also für IEC-Windklasse II oder III, ausgelegt ist.

Eine solche Anlage ist bspw. die Enercon E-115 mit 3 MW Leistung und einer Nabenhöhe zwischen

92 m und 149 m. Aufgrund der komplexen Geländebedingungen (steile Hänge) am Standort Wol-

kensteinerberg mit viel Wald und damit einhergehend eher erhöhter Turbulenzbildung in der Luft-

schicht direkt über den Baumkronen, sollte eine möglichst grosse Nabenhöhe gewählt werden, um

die höheren laminaren Strömungen zu nutzen.

bewohnt nicht bewohnt
(Stall, Scheune, Ruine etc.)

tw. bewohnt (Ferien, Freizeithaus)
ev. noch zu überprüfen
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4.4 Windverhältnisse und Energieertragsabschätzung

4.4.1 Windressourcen

Die aus den Winddaten, dem Höhenmodell sowie der Rauhigkeitskarte berechnete Windressourcen-

karte ist in der folgenden Abbildung ersichtlich. Im Projektgebiet Wolkensteinerberg sind an den bes-

ten Standorten 5.0-5.4 m/s berechnet worden (Unsicherheit von +/- 0.5 m/s). Die dargestellten Wind-

ressourcen gelten für 100 m ü. G. Die räumliche Auflösung der Berechnung beträgt 50 m.

Abb. 13: Windressourcen 100 m über Grund im Projektgebiet Wolkensteinerberg und mögliches Windpark-

layout als Grundlage der Energiepotentialanalyse.

Der Wolkensteinerberg ist aus der Hauptwindrichtung W-SW frei anströmbar; es befinden sich keine

nennenswerten Hindernisse in der Umgebung (vgl. Profil). Der Stammerberg in etwa 4 km Distanz

nach SW ist nur geringfügig höher als der Wolkensteinerberg, somit sind Abschattungseffekte nicht

zu befürchten.

Abb. 14: SW-NO-Profil (2fach überhöht).

Projektgebiet
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Abb. 15: Anströmverhältnisse; Blick aus SW (Hauptwindrichtung).

Ort
Distanz zum
Projektgebiet

Höhe in
m.ü.M

Messhöhe
über Boden

Messperiode
Gemessene
Windgeschwindigkeit
auf Messhöhe

Steckborn 10 km 398 10 m 1999-2016 2.7 m/s

LiDAR Chroobach
„Hueb“

3 km 605 25-200 m 08.-10.2010 4.3 m/s (100 m)

LiDAR Chroobach
„Wald“

3.5 km 670 40-220 m
12.2013-
04.2014

5.7 m/s (140 m)

Schienerberg 5 km 689
60 m, 80 m,
100 m

07.2013-
07.2014

5.2 m/s (100 m)

Tabelle 5: Windmessungen im Umkreis von weniger als 10 km.

4.4.2 Energieertrag

Der Energieertrag des Windparks mit einem Windparklayout wie in Abb. 13 dargestellt, ist in der

folgenden Tabelle abgeschätzt:

Jährlicher Energieertrag Windpark (Brutto; nach Wake-Verlusten) 17-19 GWh

Jährlicher Energieertrag Windpark (Netto; nach Abzug von 10% des Bruttoertrags) 15-16.5 GWh

Durchschnittlicher jährlicher Netto-Energieertrag pro Windenergieanlage 5-5.5 GWh

Tabelle 6: Abgeschätzter Energieertrag am Standort Wolkensteinerberg.
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4.5 Logistik

4.5.1 Transport, Strassenbau

Der Wolkensteinerberg weist ein relativ dichtes Netz an gut ausgebauten Wald- bzw. Forststrassen

auf. Die Zuwegung ins Projektgebiet ist somit gut möglich, gleichwohl einige Kurvenausbauten bzw.

Wegverbreiterungen notwendig sind. Innerhalb des Perimeters gibt es verschiedene Möglichkeiten

abhängig von den tatsächlichen Standorten möglicher Windenergieanlagen.

Von der Hauptstrasse Richtung Ramsen kann problemlos auf die Forststrasse abgezweigt werden,

lediglich der Strassenzaun müsste temporär an einer Stelle abgebaut werden, da das vorhandene Tor

wahrscheinlich nicht ausreichend breit ist (Wol-1).

Abb. 16: Zuwegung Wolkensteinerberg.

Einige Kurven müssten ausgebaut werden (Wol-2 bis Wol-4), dürften jedoch für den Transport von

Windenergieanlagen der 3-MW-Klasse mit Rotordurchmesser von ca. 120 m grundsätzlich geeignet

sein. Es müssten allerdings Transportfahrzeuge eingesetzt werden, die ein Kippen der Rotorblätter

ermöglichen, um die Rodung von Wald und die Terrainveränderungen so gering wie möglich zu hal-

ten.

Wol-1

Wol-2

Wol-3

Wol-4
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Abb. 17: Kurve Wol-2. Abtragung der Böschung auf Kurveninnenseite möglicherweise notwendig.

Abb. 18: Wol-3. Massvoller Ausbau Kurvenaussenseite (Hang).

Abb. 19: Wol-4. Kurvenausbau möglicherweise notwendig.

Innerhalb des Perimeters sind die Forststrassen als gut zu bewerten, gleichwohl Befestigungsarbeiten

notwendig sein dürften.
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4.5.2 Netzanschluss

An den Standorten der Windenergieanlagen sind die folgenden Netzbetreiber für die Verteilung des

Stroms zuständig:

Gemeinde
Höchstspannung
(Netzebene 1)

Hochspannung
(Netzebene 3)

Mittelspannung
(Netzebene 5)

Niederspannung
(Netzebene 7)

Hemishofen Axpo AG Axpo AG EKS EKS

Stein a. Rhein Axpo AG Axpo AG EKS EKS

Tabelle 7: Elektrizitätsverteiler in den betroffenen Gemeinden.

Folgende Unterwerke befinden sich in der Nähe des Windpotentialgebietes:

Ort Spannungsebenen (mind. 50 kV)
Distanz zum
Projektgebiet

Bemerkung

Hemishofen 110 kV 2 km

Schlattingen 110 kV / 220 kV 5.5 km Auf der anderen Rheinseite

Tabelle 8: Unterwerke in der Region.

Folgende Stromleitungen befinden sich in der Nähe des Windpotentialgebietes:

Leitung von – nach Distanz (Luftlinie) Spannungsebene

Schlattingen – Hemishofen 1-2 km 110 kV

Tabelle 9: Stromleitungen in der Region.

4.6 Wirtschaftlichkeit

Die folgende Tabelle fasst die abgeschätzten Investitions- und Gestehungskosten zusammen.

Investitionskosten (3 Windkraftanlagen) ~23‘500‘000 CHF

Jährliche Kosten ~2‘300‘000 CHF

Gestehungskosten 14-16 Rp./kWh

Tabelle 10: Abgeschätzte Investitions- und Gestehungskosten.

Unter den heutigen Rahmenbedingungen, insbesondere den Bedingungen der Einspeisevergütung,

wäre ein Windpark auf dem Wolkensteinerberg wirtschaftlich zu betreiben. Die momentan tiefen

Grosshandelspreise für Strom in Europa führen dazu, dass keine Stromproduktionsart in der Schweiz

ohne direkte oder indirekte finanzielle Unterstützung wirtschaftlich ist. Dies wird auch in den nächs-

ten Jahren so bleiben. Während die Gestehungskosten der fossilen und nuklearen Energieträger auf-

grund von Umwelt- und Sicherheitsauflagen tendenziell steigen, sinken sie bei den neuen erneuerba-

ren Energien aufgrund von Skaleneffekten.
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4.7 Raumplanung und Umwelt

4.7.1 Schutzgebiete

Der Perimeter befindet sich innerhalb des BLN Gebietes Nr. 1411 „Untersee-Hochrhein“ und ist im

Richtplan als Waldgebiet ausgewiesen. Unmittelbar südlich, dem Rheinlauf folgend, erstreckt sich das

Wasser- und Zugvogelreservat Stein am Rhein von internationaler Bedeutung. Zudem liegt das Wind-

potentialgebiet zwischen den archäologischen Objekten „Burgruine Wolkenstein“ und „Burg Hohen-

klingen“. Letztere ist im Schweizerischen Inventar der Kulturgüter von nationaler Bedeutung (KGS-In-

ventar) eingetragen und zudem ein touristisch relevanter Ausflugs- und Aussichtspunkt.

Südlich des Rheins zwischen Wagenhausen, Rheinklingen und Etzwilen erstreckt sich das Geotop

„Rheinlauf Wagenhausen – Rheinklingen mit Endmoränenlandschaft“ mit seiner weitgehend im na-

türlichen Zustand erhaltenen Uferlandschaft des Hochrheins mit erosiven Durchbrüchen von zwei

Endmoränen-Ständen und entsprechenden Steilufern.

Abb. 20: Ausschnitt aus dem am 21.10.2015 genehmigten Richtplan Schaffhausen (blau = Projektgebiet).



__________________________________________________________________________________
37/98

4.7.2 Wildtierkorridore

Nördlich des Windpotentialgebietes verläuft ein Wildtierkorridor des Vernetzungssystems Wildtiere.

Die nationale Verbindungsachse verläuft in Ost-/Westrichtung und dient als Verbindung der Waldge-

biete Staffel und Wolkenstein/Gfell.

4.7.3 Vögel

Bezüglich Brutvögel sind im gesamten Windpotentialgebiet sehr grosse Auswirkungen durch ein

Windenergieprojekt zu erwarten (siehe folgende Abbildung). Wegen des Wasser- und Zugvogelreser-

vats Stein am Rhein von internationaler Bedeutung, welches als Überwinterungsgebiet für viele Was-

servögel dient, ist das Gebiet aus ornithologischer Sicht als Ausschlussgebiet zu betrachten.

Bezüglich Zugvögel ist im westlichen Gebietsteil ein kleines Konfliktpotential vorhanden (grüner Be-

reich; niedrigste Stufe auf der 5-stufigen Skala Zugvögel). Im östlichen Teil existiert ein mittleres Kon-

fliktpotential (gelber Bereich).

Die Empfehlungen der Vogelwarte Sempach richten sich nach den Ausführungen in Kap. 3.6.

Abb. 21: Konfliktpotential im Windpotentialgebiet (blau umrandet) zwischen Windenergieanlagen (blaue

Markierungen) und Brutvögeln (Quelle: Vogelwarte Sempach).
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Abb. 22: Konfliktpotential im Windpotentialgebiet (blau umrandet) zwischen Windenergieanlagen (blaue

Markierungen) und Zugvögeln (Quelle: Vogelwarte Sempach).

4.8 Gesellschaftliche Aspekte

4.8.1 Schattenwurf

Der Schattenwurf der WEA muss in Hemishofen genauer untersucht werden, obschon die am nächs-

ten gelegenen bewohnten Gebäude eher vom Windpotentialgebiet weg ausgerichtet sind und mehr

als 500 m davon entfernt liegen. Nördlich des Windpotentialgebietes sind keine Gebäude von Schat-

tenwurf betroffen, genauso wenig wie in Stein am Rhein.

4.8.2 Lärm

Die nächsten bewohnten Gebäude befinden sich in Hemishofen, ca. 500 m von den WEA entfernt,

was in der Regel ausreichend ist, um die Planungswerte gemäss LSV einzuhalten. Nichtsdestotrotz

kommt dem WEA-Typ eine Bedeutung zu, da leistungsstarke Anlagen im Vergleich zu kleineren Anla-

gen lauter sind und das Gebiet sich in Siedlungsnähe befindet, wodurch ev. schallmindernde Mass-

nahmen vorgesehen werden müssten.

4.8.3 Sichtbarkeit

Die potentiellen Windenergieanlagen wären insbesondere von Süden und Nordwesten her sichtbar

(vgl. Abb. 23). Bemerkung: Die Sichtbarkeitsanalyse wurde zu einem früheren Zeitpunkt mit 2 WEA

durchgeführt, hingegen wird in dieser Standortbeschreibung von 3 Anlagen ausgegangen. Am Ge-

samtbild und an den in diesem Kapitel gemachten Aussagen ändert sich jedoch nichts.
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Die Einsehbarkeit wird durch den Stammerberg, Rodebärg sowie Staffel (teilweise) begrenzt. Nach SO

stellt die Erhebung mit der Burg Hohenklingen eine Sichtbarkeitsbarriere dar, trotzdem sind die WEA

von einem Grossteil von Stein am Rhein und vom südlichen Bodenseeufer bis Steckborn aus sichtbar.

Die Sichtbarkeitsanalyse des Standorts zeigt, dass ca. 23‘000 Einwohner in Deutschland die WEA se-

hen würden, hingegen nur 5‘000 Einwohner im Kanton Schaffhausen, ca. 9‘000 Einwohner im Kan-

ton Thurgau und 200 im Kanton Zürich (vgl. Tabelle 11).

Kanton/Land
Kernzone
(0-0.5 km)

Nahbereich
(0-2.5 km)

Mittelbereich
(0-5 km)

Fernbereich
(0-10 km)

Schaffhausen 50 3‘000 4‘400 4‘900

Thurgau - 1‘100 3‘500 9‘100

Zürich - - 50 200

Deutschland - 50 1‘100 23‘400

Gesamt 50 4‘150 9‘050 37‘600

Tabelle 11: Anzahl Bewohner mit Sichtkontakt zu den WEA Wolkensteinerberg.

Die Stärke der Beeinflussung ist in Abb. 24 ersichtlich. Sichtbarkeitsbereiche nahe der WEA werden

hierzu stärker gewichtet als Bereiche weiter weg. Mit 3 WEA wäre eine mittelgrosse Beeinflussung

z.B. im östlichen Teil von Stein am Rhein und in Wagenhausen gegeben.

Abb. 23: Sichtbare WEA des Windpotentialgebiets Wolkensteinerberg (Quelle: Meteotest).
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Abb. 24: Visuelle Beeinflussung durch die WEA des Windpotentialgebiets Wolkensteinerberg (Quelle:

Meteotest).

4.9 Bewertung und Potential

Insgesamt ist der Standort Wolkensteinerberg als mässig gut geeignet zu bewerten. Die grössten

„Hindernisse“ sind das vorhandene BLN Gebiet sowie die Lage des Standortes unmittelbar an der

Grenze zum Wasser- und Zugvogelreservat „Stein am Rhein“, was aus ornithologischer Sicht aus-

schliessende Wirkung hätte. Der Standort ist zudem von bedeutenden touristischen Orten aus gut

sichtbar (Stein am Rhein, Burg Hohenklingen).

Eine Windenergienutzung im Waldgebiet ist aus technischer und rechtlicher Sicht möglich. Die Vor-

aussetzungen für eine Rodungsbewilligung müssen erfüllt werden. Unabhängig davon kann das Po-

tential auf 3 Windenergieanlagen bis zu einer Leistung von 3 MW geschätzt werden. Aus der ersten

hier gemachten Einschätzung ist der Antransport derartiger Anlagen mit wirtschaftlich und ökolo-

gisch vertretbaren Wegeverbreiterungen machbar, wenn auch dies im Rahmen dieser Studie nicht

abschliessend geklärt werden kann. Dazu ist eine genauere Transportstudie mit Kostenschätzung not-

wendig.

Somit kann das Potential eingeschätzt werden auf:

Installierte Leistung Energieproduktion (pro Jahr)

Minimum 3 x 3 MW = 9 MW 3x 5 GWh = 15 GWh (Netto)

Maximum 3 x 3 MW = 9 MW 3 x 5.5 GWh = 16.5 GWh (Netto)

Tabelle 12: Potentialeinschätzung Wolkensteinerberg.
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Bemerkung: Ein typischer Haushalt in der Schweiz verbraucht jährlich ungefähr 3‘500 kWh Strom. Mit

dem Windpark Wolkensteinerberg könnten folglich 4‘300-4‘700 Haushalte mit Strom versorgt wer-

den.

Die Energieproduktion basiert auf der berechneten Windgeschwindigkeit und dem entsprechenden

Typ der Windenergieanlage.
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5 Standortbeurteilung Chroobach

5.1 Ausgangslage

5.1.1 Motivation der Projektgemeinschaft

Die Herausforderung und Chancen der Energiewende beschäftigen die Elektrizitätswerke des Kantons

Schaffhausen (EKS AG) und die SH POWER. Beide verfolgen die Absicht, regional verfügbare, erneu-

erbare Energien zu nutzen, um die Abhängigkeit von importierter Energie aus dem Ausland zu ver-

mindern und einen Beitrag für den Klimaschutz zu leisten. Daher wurden 2012-2015 verschiedene

«Energie-Leuchtturmprojekte» in der Region Schaffhausen im Rahmen eines Regional- und Standort-

entwicklungsprojektes geprüft. Insbesondere die Windenergie wurde vertiefter abgeklärt, da mit der

Windenergie ein substantielles Energiepotential zu erschliessen ist. Da Windenergie einheimisch und

erneuerbar ist und der Hügel Chroobach bei Hemishofen für die Gewinnung von Windenergie in Fra-

ge kommt, haben sich die EKS AG und SH POWER zur Projektgemeinschaft Chroobach Windenergie

zusammengeschlossen. Mit der Realisierung des Windenergieprojektes auf dem Chroobach kann die

Projektgemeinschaft einen wichtigen Beitrag zu den Zielen der Bundes- und kantonalen Energiestra-

tegie leisten. Mit dem lokalen Engagement soll regionale Wertschöpfung generiert und ein Beitrag

zur verbesserten Versorgungssicherheit geleistet werden.

5.1.2 Stand der Planungsarbeiten

Nach Abschluss einer ersten Feststellung der Machbarkeit eines Windenergieprojekts auf dem Chroo-

bach sind ein technisches Vorprojekt und die UVP Voruntersuchung erarbeitet worden. Parallel zu

den Arbeiten wird laufend über den Projektstand informiert, sei es in Gesprächen mit den zuständi-

gen Gemeindeexekutiven, in Informationsveranstaltungen für die ortsansässige Bevölkerung oder

anlässlich mehrerer Exkursionen zu Windenergieanlagen im grenznahen Raum. Eine intensive Zu-

sammenarbeit findet mit der Begleitgruppe statt. Die Begleitgruppe setzt sich aus verschiedenen inte-

ressierten Akteuren zusammen. Mit dabei sind Vertreter von Verbänden (WWF, pro natura, TURDUS),

Gemeindevertreter sowie Einwohner der Standortgemeinde und der umliegenden Gemeinden. Da

sich das Projekt sehr nahe der deutschen Landesgrenze befindet, ist auch die deutsche Bevölkerung

über die Projektabsichten und Fortschritte informiert worden, sei es durch eine Informationsveranstal-

tung in Rielasingen oder gemeinsame Sitzungen mit den Ortsvorstehern und Bürgermeistern der Re-

gion.

Nach Rückmeldungen der kantonalen Amtsstellen zu den einzelnen Themenbereichen der UVP Vor-

untersuchung, der Überarbeitung des Pflichtenhefts sowie dem intensiven Austausch mit der Begleit-

gruppe, werden aktuell die UVP Hauptuntersuchung durchgeführt und die Grundlagen für die Einrei-

chung eines Rodungsgesuchs erarbeitet. Beides sind Bestandteile der anstehenden Nutzungspla-

nungsänderung.
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5.2 Zusammenfassung

Potential Kapazität Min.: 4 x 3 MW = 12 MW

Energiepotential Min.: 4 x 5 GWh/a = 20 GWh/a (Netto)

Max.: 4 x 5.5 GWh/a = 22 GWh/a (Netto)

Stromversorgung für 5‘700-6‘300 Haushalte

Windpotential Gut (5.2 – 6.1 m/s auf einer Höhe von 135 m ü. G.)

Windexposition Gut; keine Hindernisse in allen Richtungen

Nutzungen Wald mit einzelnen Lichtungen

Abstand zu Siedlungen Ausreichend (Oberwald 450 m; Brandhof 500 m; Unterwald 750 m;
Hittisheim 800 m; Wiesholz 1‘200 m; Ramsen >2 km)

Zuwegung / Antransport Insgesamt gut mit Kurvenausbauten und Wegeverbreiterungen in
vertretbarem Ausmass

Innerhalb Perimeter weitgehend unproblematisch

Netzanschluss Gut möglich (2-3 km Entfernung)

Wirtschaftlichkeit Wirtschaftlicher Betrieb unter heutigen Rahmenbedingungen möglich.

Landschaft / Sichtbarkeit Weite Sichtbarkeit von N (Deutschland)

Sichtbarkeit von S eingeschränkt durch Kressenberg / Steiner Holz

Ungefähre Anzahl Personen, die den Windpark sehen würden:

Kanton Schaffhausen: 2‘000

Kanton Thurgau: 6‘000

Kanton Zürich: 300

Deutschland: 88‘000

Raumplanung und Schutzgebiete Keine

Kantonales Naturschutzobjekt ausserhalb Perimeter

Fauna Wildtierkorridore: eine nationale und eine regionale Verbindungsachse
im erweiterten Projektgebiet

Brutvögel: kleines Konfliktpotential gemäss Vogelwarte Sempach,
Detailuntersuchungen am Standort durchgeführt

Zugvögel: mittleres Konfliktpotential gemäss Vogelwarte Sempach,
Detailuntersuchungen am Standort durchgeführt

Schattenwurf bei Gebäuden in CH werden die massgebenden Richtwerte überall
unterschritten

bei Gebäuden in Hittisheim (D) könnten die massgebenden Richtwerte
überschritten werden, ev. Schattenwurfautomatik nötig

Schall Planungswerte gemäss LSV (CH) resp. TA Lärm (D) überall einhaltbar

Bewertung Gut geeignet

Grosses Potential

Zuwegung relativ unproblematisch
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5.3 Standort

5.3.1 Übersicht

Der Standort befindet sich unmittelbar an der Landesgrenze zu Deutschland nördlich der Siedlung

Oberwald und hat eine Ausdehnung von ca. 2 km in W-O Richtung und max. 0.5 km in N-S Rich-

tung.

Abb. 25: Detailkarte mit Perimeter Standort.

5.3.2 Topografie

Der Perimeter ist in W-O Richtung insgesamt relativ eben. Im westlichen Teil ist die Steigung etwas

grösser, was allerdings kein grösseres Problem darstellt.

5.3.3 Gemeinden

Gemeinde Einwohner (2016) Fläche (2016) Anteil am Perimeter

Hemishofen 468 789 ha 100 %

Tabelle 13: Kennzahlen der betroffenen Gemeinden.

5.3.4 Eigentumsverhältnisse

Der Perimeter teilt sich auf zwei grössere Parzellen auf. Der westliche Teil (308) ist im Eigentum des

Kantons Schaffhausen, der östliche Teil (306) der Einwohnergemeinde Stein am Rhein.
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Abb. 26: Eigentumsverhältnisse Chroobach (blau = Projektgebiet).

5.3.5 Nutzungen

Der gesamte Perimeter ist Waldgebiet, das jedoch von einzelnen Lichtungen bzw. Flächen mit Neu-

bepflanzungen aufgelockert ist (Punkte 1-4 auf folgender Abbildung). Diese rühren von Sturmschä-

den bzw. krankem Baumbestand her. Neben diesen gibt es auch mehrere kleinere Lichtungen, die

hier nicht kartiert sind.

Es gibt vereinzelte (unbewohnte) Waldhütten, die einer Windenergienutzung nicht entgegenstehen.

Die Chroobachhütte ist eine Schutzhütte und dient auch als Aussichtspunkt mit Rastbänken und –

tischen. Der Herrentisch ist ein Grillplatz und Aussichtspunkt. Eine unbewohnte Hütte („Elvira 1985“

Nr. 477; 47°42.119’ N 8°50.592’ O) befindet sich hangabwärts des Wanderweges (grüner Kreis;

Hütte nicht kartiert), die ebenfalls kein Hindernis darstellt.

Die notwendigen Abstände zur Siedlung Oberwald wie auch zu den anderen umliegenden bewohn-

ten Gebäude sind gut einzuhalten (Oberwald 450 m; Brandhof 500 m; Unterwald 750 m; Hittisheim

800 m; Wiesholz 1‘200 m; Ramsen >2 km).

308

306

308

306
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Abb. 27: Nutzungen im Projektgebiet.

Abb. 28: Lichtung (1) mit leichter Steigung. Rechts von S nach N; links von NW nach SO.

bewohnt nicht bewohnt
(Stall, Scheune, Ruine etc.)

tw. bewohnt (Ferien, Freizeithaus)
ev. noch zu überprüfen

Lichtungen; Flächen mit lockerem
Baumbestand / Neupflanzungen
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Abb. 29: Lichtung (2) ca. 150 m x 150 m.

Abb. 30: Lichtung (3) ca. 100 m x 100 m. Abb. 31: Schneise (4) Blick von Süden.

5.4 Einsetzbare Technologien (in Bezug auf den Typ der Windenergieanlage)

In diesem Themenbereich sind die folgenden projektspezifischen Arbeiten durchgeführt worden:

Einordnung des Standorts nach Windklasse und Turbulenzkategorie gemäss IEC-Richtlinie

61400-1

Evaluation von verschiedenen WEA-Typen bezüglich Transportmöglichkeiten, Schalloptimie-

rung und Rotorblattenteisung

Am Standort Chroobach ist mit Windgeschwindigkeiten zwischen 5.2 und 6.1 m/s auf 135 m über

Boden zu rechnen. Diese Windverhältnisse sind für diese Höhe als moderat zu bewerten. Um den

Wind effizient zu nutzen, sollte deshalb eine Windenergieanlage gewählt werden, welche für schwa-

che-mittlere Winde, also für IEC-Windklasse II oder III, ausgelegt ist.

Eine solche Anlage ist die Enercon E-115 mit 3 MW Leistung. Aufgrund der komplexen Geländebe-

dingungen am Standort Chroobach mit viel Wald und damit einhergehend eher erhöhter Turbulenz-

bildung in der Luftschicht direkt über den Baumkronen, sollte eine möglichst grosse Nabenhöhe ge-
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wählt werden, um die höheren laminaren Strömungen zu nutzen. Die Projektplanung sieht eine Na-

benhöhe von ca. 135 m vor.

5.5 Windverhältnisse und Energieertragsabschätzung

5.5.1 Projektspezifische Untersuchungen

In diesem Themenbereich sind die folgenden Arbeiten durchgeführt worden:

Windmessung mittels Messmast auf dem benachbarten Schienerberg (>1 Jahr) und unmittel-

bar im Projektgebiet mittels LiDAR (4 Wintermonate) durch die Firma solarcomplex AG

Windgutachten mit Ertragsprognose durch die Firma Meteotest

Unabhängige Windprognose durch die TÜV Süd Industrie Service GmbH

Variantenstudium Windparklayout

Abschätzung der Vereisungshäufigkeit

5.5.2 Variantenstudium Windparklayout

Das Gebiet Chroobach-Oberwald-Unterwald ist flächendeckend auf mögliche WEA-Standorte hin

untersucht worden. Im Landwirtschaftsgebiet sind drei potentielle Standorte gefunden und geprüft

worden: je einer beim Nägelsee, beim Winkelacker und südöstlich von Unterwald (siehe auch Abb.

32 und Abb. 33). Zudem sind vier potentielle Standorte im Wald des Chroobach identifiziert worden.

Aufgrund von umweltrelevanten und energetischen Abwägungen zwischen Vogelschutz, Schatten-

wurf, Lärmschutz, Erscheinungsbild des Windparks, Sichtbarkeit, Waldschutz, Grundwasserschutz,

Windressourcen und Energieertrag, ziehen die Projektentwickler die vier Waldstandorte denjenigen

im Offenland vor. Es obliegt jedoch den Bewilligungsbehörden, diese Standorte im Rahmen einer

Interessenabwägung zu bestätigen.

Das in den folgenden Abbildungen blau umrandete Windpotentialgebiet Chroobach resultiert aus der

erwähnten Interessenabwägung.

5.5.3 Windressourcen

Die im Rahmen des Windgutachtens und der Windprognose aus den projektspezifischen Winddaten

berechneten Windressourcenkarten sind in den folgenden Abbildungen ersichtlich. Im Projektgebiet

Chroobach sind an den Anlagestandorten auf Nabenhöhe 5.2-5.6 m/s resp. 5.8-6.1 m/s berechnet

worden. Die dargestellten Windressourcen gelten für 135 m ü. G.
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Abb. 32: Windressourcen 135 m über Grund im Projektgebiet Chroobach gemäss Windgutachten Meteotest

(Windparklayout entspricht nicht mehr der aktuellen Planung).

Abb. 33: Windressourcen 135 m über Grund im Projektgebiet Chroobach gemäss Windprognose TÜV Süd

und mögliches Windparklayout als Grundlage der Energiepotentialanalyse.

Geplante WEA

Alternative WEA

WEA1

Geplante WEA

Alternative WEA
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Abb. 34: Anströmverhältnisse; Blick aus SW (Hauptwindrichtung).

Es befinden sich keine Hindernisse in Hauptwindrichtung W-SW (vgl. Höhenprofil in der folgenden

Abbildung). Auch aus den anderen Richtungen ist der Standort frei anströmbar. Der Wolkensteiner-

berg ist niedriger und bewirkt somit keine Abschattungseffekte.

Abb. 35: SW-NO-Profil (2fach überhöht)

Ort
Distanz zum
Projektgebiet

Höhe in
m.ü.M

Messhöhe
über Boden

Messperiode
Gemessene
Windgeschwindigkeit
auf Messhöhe

LiDAR Chroobach
„Hueb“

0.3 km 605 25-200 m 08.-10.2010 4.3 m/s (100 m)

LiDAR Chroobach
„Wald“

0 km 670 40-220 m
12.2013-
04.2014

5.7 m/s (140 m)

Schienerberg 3-4 km 689
60 m, 80 m,
100 m

07.2013-
07.2014

5.2 m/s (100 m)

Tabelle 14: Windmessungen im Umkreis von weniger als 10 km.

Projektgebiet
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5.5.4 Energieertrag

Der Energieertrag des Windparks mit einem Windparklayout wie in Abb. 33 dargestellt, ist in der

folgenden Tabelle anhand zweier unabhängiger Wind-und Ertragsgutachten prognostiziert worden:

Jährlicher Energieertrag Windpark (Brutto; (nach Wake-Verlusten) 22-24 GWh

Jährlicher Energieertrag Windpark (Netto; nach Abzug von 10% des Bruttoertrags) 20-22 GWh

Durchschnittlicher jährlicher Netto-Energieertrag pro Windenergieanlage 5-5.5 GWh

Tabelle 15: Prognostizierter Energieertrag am Standort Chroobach aufgrund zweier unabhängiger Gutach-

ten.

5.6 Logistik

5.6.1 Projektspezifische Untersuchungen

In diesem Themenbereich sind die folgenden Arbeiten durchgeführt worden:

Transportstudie

Variantenstudium Zuwegung

Detailvermessung der Zufahrtswege mittels 3D-Laser-Scan

Netzanschlussstudie

5.6.2 Transport, Strassenbau

Die herkömmlichen Schwertransporter können von Ramsen kommend über die Schnellstrasse bis zu

deren Ende nordwestlich von Wagenhausen verkehren. Dort wird gewendet und die gleiche Strasse

wieder zurück nach Hemishofen gefahren. Kurz vor dem Hemishoferbach kann von der Schnellstrasse

auf den Feldweg gewechselt werden, indem der Maschendrahtzaun temporär entfernt und Stahlbo-

denplatten vorübergehend über die Wiese gelegt werden (Punkt Chr-1 auf Abb. 36). In diesem Be-

reich, oder bereits vorher, ist eine temporäre Fläche für ein Umladen der WEA-Komponenten von

Tieflader-Fahrzeugen auf Semitrailer o.ä. vorgesehen, was jedoch keine Eingriffe ins Terrain zur Folge

hat. Nach dem Überqueren des Hemishoferbachs kann in die Strasse eingebogen werden, welche

zum Projektgebiet hochführt, wobei bei der Abzweigung auf der Kurveninnenseite ebenfalls Stahl-

platten temporär verlegt werden müssen (Chr-2).

Auf der Strasse nach Oberwald sind bis eingangs Wald keine permanenten Ausbauten an der Strasse

nötig. Bis zum Punkt Chr-3 ist die Schotterstrasse grösstenteils genügend breit, der Belag muss je-

doch verstärkt werden, bleibt aber Schotter. Auch die lichte Durchfahrtsbreite ist an den meisten Stel-

len grösser als 4.5 m. Es müssen nur vereinzelt Bäume gefällt werden. Bei einigen Kurven muss das

Terrain auf der Kurveninnenseite leicht abgetragen werden was mit der Rodung von Wald verbunden

ist. Ab Chr-3 bis zu den einzelnen Turbinen müssen die bestehenden Wege um 0.5-1 m verbreitert

und ihr Belag (Schotter) verstärkt werden. Der steile Abschnitt nach dem Winkelacker (Punkt Chr-4)
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soll wie alle anderen Abschnitte wenn möglich nicht asphaltiert werden. Innerhalb des Perimeters

sind die Forststrassen als gut geeignet zu bewerten.

Die Variante ab Chr-3 über Oberwald-Hueb bzw. Bächlihau (gestrichelte Linie) ist weniger geeignet,

da die Engstelle bei Chr-5 wie auch bei Oberwald nur mit grösseren Baumassnahmen zu bewältigen

wäre.

Die Zuwegung erlaubt den Transport für Windenergieanlagen der 3-MW-Klasse.

Abb. 36: Zuwegung Chroobach.

Abb. 37: Abzweigung von der L191 (links) und typischer Forstweg im Projektgebiet (rechts).

Chr-4
Chr-5

Chr-1

Chr-2

Chr-1

Chr-2

Chr-3
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5.6.3 Netzanschluss

Gemäss einer Netzstudie der EKS kann der elektrische Anschluss ans öffentliche Stromnetz beim Un-

terwerk in Hemishofen erfolgen. Die Verlegung der neuen unterirdischen Stromleitung zwischen Ein-

speisepunkt und Windpark erfolgt grösstenteils entlang von bereits vorhandenen Wald- und Feldwe-

gen.

5.7 Wirtschaftlichkeit

In diesem Themenbereich sind die folgenden projektspezifischen Arbeiten durchgeführt worden:

Detaillierte Wirtschaftlichkeitsanalysen auf Basis der Windgutachten/-prognosen

Sensitivitätsanalysen anhand von Szenarien

Die folgende Tabelle fasst die abgeschätzten Investitions- und Gestehungskosten zusammen.

Investitionskosten (4 Windkraftanlagen) ~30‘000‘000 CHF

Jährliche Kosten ~2‘900‘000 CHF

Gestehungskosten 13-15 Rp./kWh

Tabelle 16: Abgeschätzte Investitions- und Gestehungskosten.

Unter den heutigen Rahmenbedingungen, insbesondere den Bedingungen der Einspeisevergütung,

wäre ein Windpark auf dem Chroobach wirtschaftlich zu betreiben. Die momentan tiefen Grosshan-

delspreise für Strom in Europa führen dazu, dass keine Stromproduktionsart in der Schweiz ohne di-

rekte oder indirekte finanzielle Unterstützung wirtschaftlich ist. Dies wird auch in den nächsten Jahren

so bleiben. Während die Gestehungskosten der fossilen und nuklearen Energieträger aufgrund von

Umwelt- und Sicherheitsauflagen tendenziell steigen, sinken sie bei den neuen erneuerbaren Energien

aufgrund von Skaleneffekten.

5.8 Raumplanung und Umwelt

5.8.1 Projektspezifische Untersuchungen

In diesem Themenbereich sind die folgenden Arbeiten durchgeführt worden:

Vorabklärung zu möglichen Auswirkungen eines Windparkprojekts am Standort „Chroobach“

(SH) auf die Vögel durch die Schweizerische Vogelwarte Sempach

Umfangreiche Flora-/Fauna-Untersuchung inkl. u.a. Vogelkartierung sowie Zugvogelbeobach-

tungen

Fledermausuntersuchungen
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5.8.2 Schutzgebiete

Der Perimeter befindet sich ca. 2 km nördlich des BLN Gebiets Nr. 1411 „Untersee-Hochrhein“ und ist

im Richtplan als Wald ausgewiesen. Entlang der Landesgrenze befindet sich ein kleines kantonales

Naturschutzobjekt, das jedoch ausserhalb des Perimeters liegt.

Das Offenland um die Weiler Ober- und Unterwald ist als schützenswerte Landschaft von kantonaler

Bedeutung deklariert, welche auf deutschem Gebiet ihre Fortsetzung zum Schienerberg findet.

Abb. 38: Ausschnitt aus dem am 21.10.2015 genehmigten Richtplan Kanton Schaffhausen (blau = Projekt-

gebiet).
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5.8.3 Wildtierkorridore

Durch das Revier Hemishofen verlaufen zwei Wildtierkorridore des Vernetzungssystems Wildtiere.

Eine Nationale Verbindungsachse verläuft in Ost-/Westrichtung (vgl. Abb. 38) und dient als Verbin-

dung der Waldgebiete Staffel und Wolkenstein/Gfell. Der zweite Wildtierkorridor ist als „Regionale

Verbindungsachse“ deklariert und verläuft in Nordwest-/Südost Richtung.

Die Jagdstatistik des Kantons Schaffhausen (Jahr 2015/16) lässt für das Revier Hemishofen vor allem

auf ein Vorkommen von Reh- und Schwarzwild schließen. Es ist kein Rot- oder Sikawildgebiet ver-

zeichnet. Weiter wird von einem Vorkommen von Fuchs, Dachs sowie weiteren Marderartigen

(Mauswiesel, Baummarder, Steinmarder usw.) innerhalb des Waldes ausgegangen. In den angren-

zenden Offenlandbereichen kann von einem Vorkommen von Feldhase und Kaninchen ausgegangen

werden. Im Bereich des Untersuchungsgebietes gibt es keine Nachweise für das Vorkommen des

Wolfes, von Luchsen oder der Wildkatze.

5.8.4 Vögel

Bezüglich Brutvögel existiert an allen Turbinenstandorten ein kleines Konfliktpotential mit Windener-

gieanlagen (grüner Bereich auf Abb. 39). Aktuelle Vogelkartierungen weisen Horste von Mäusebus-

sard, Rot- und Schwarzmilan sowie Sperber und Turmfalken innerhalb eines Radius von 1 km um die

WEA-Standorte nach. Direkt bei den Anlagestandorten sind keine Horste gesichtet worden, d.h. ein

direkter Habitatsverlust ist durch den Bau der Anlagen nicht zu erwarten. Die genannten Vogelarten

nutzen den Chroobach als Jagdrevier, wobei sie vom Wald aus in Richtung Offenland auf Beutejagd

ziehen, dies sowohl auf dem Plateau um Ober- und Unterwald als auch in der Talsohle in Richtung

Rielasingen-Worblingen. Des Weiteren wurden Waldkauzreviere im Bereich der Anlagen nachgewie-

sen und etwas weiter weg auch Waldlaubsänger, Mittelspecht und Grauspecht.

Bezüglich Zugvögel ist bei sämtlichen Turbinenstandorten ein mittleres Konfliktpotential vorhanden

(gelber Bereich auf Abb. 40). Aktuelle Zugvogelbeobachtungen im Gebiet geben keine Hinweise auf

hohe Zugkonzentrationen tagsüber. Der Hauptvogelzug wurde in der Talsohle bei Rielasingen-Worb-

lingen nachgewiesen. Über den Nachtvogelzug ist wenig bekannt. Die Kartierung der Zugvogelvor-

kommen ergaben keine Hinweise darauf, dass sich bei Umsetzung des geplanten Windparks negative

Auswirkungen auf das Wasser- und Zugvogelreservat von internationaler und nationaler Bedeutung

„Stein am Rhein“ ergeben könnten.

Da trotz der intensiven Voruntersuchungen eine Gefährdung von Vogelarten bzw. einzelnen Indivi-

duen nicht vollständig ausgeschlossen werden kann, wird bei Umsetzung des Windparkprojekts ein

Monitoring der Anlagen in den ersten 2-3 Betriebsjahren vorgesehen.

Die Empfehlungen der Vogelwarte Sempach richten sich nach den Ausführungen in Kap. 3.6.
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Abb. 39: Konfliktpotential im Windpotentialgebiet (blau umrandet) zwischen Windenergieanlagen (blaue

Markierungen) und Brutvögeln (Quelle: Vogelwarte Sempach).

Abb. 40: Konfliktpotential im Windpotentialgebiet (blau umrandet) zwischen Windenergieanlagen (blaue

Markierungen) und Zugvögeln (Quelle: Vogelwarte Sempach).



__________________________________________________________________________________
57/98

5.9 Gesellschaftliche Aspekte

5.9.1 Projektspezifische Untersuchungen

In diesem Themenbereich sind die folgenden Arbeiten durchgeführt worden:

Schattenwurfgutachten

Schallgutachten

Sichtbarkeitsanalysen

Fotomontagen

5.9.2 Schattenwurf

Gemäss Schattenwurfgutachten des Projekts wird der geltende Schwellenwert von 30 Minuten effek-

tivem Schattenwurf pro Tag bei sämtlichen Gebäuden deutlich unterschritten.

Die effektiv zu erwartende Beschattungsdauer von 8 Stunden pro Jahr, welche in der Schweiz als

Richtlinie gilt, könnte beim deutschen Weiler Hittisheim knapp überschritten werden. Mit technischen

Massnahmen wie z.B. einer Schattenwurfautomatik, könnte eine Überschreitung der Richtwerte ver-

hindert werden. Bei allen anderen Schattenrezeptoren, insbesondere bei denjenigen auf Schweizer

Boden, wird dieser Wert unterschritten.

5.9.3 Lärm

Gemäss Schallgutachten des Projekts liegen die Beurteilungspegel bei sämtlichen Immissionsorten in

der Schweiz tagsüber um mindestens 10 dB unterhalb der Planungswerte. Nachts werden die Beur-

teilungspegel ebenfalls unterschritten.

Mit dem hier definierten Windparklayout können die Planungswerte gemäss LSV bei sämtlichen be-

wohnten Gebäuden auf Schweizer Seite eingehalten werden. Wird für die bewohnten Gebäude auf

deutscher Seite das deutsche Recht mit entsprechender Berechnungsmethodik angewendet, können

die Planungswerte ebenfalls überall eingehalten werden.

5.9.4 Sichtbarkeit

Der Standort ist v.a. von Norden her bis in den Fernbereich (10 km) einsehbar (vgl. Abb. 41). Von Sü-

den her sind die WEA hauptsächlich aus dem Nahbereich, d.h. von den Weilern Oberwald, Unterwald

und Riedern (D) aus sichtbar. Eine Sichtbarkeitsanalyse des Standorts zeigt, dass ca. 88‘000 Einwoh-

ner in Deutschland die WEA sehen würden, hingegen nur 2‘000 Einwohner im Kanton Schaffhausen,

ca. 6‘000 Einwohner im Kanton Thurgau und 300 im Kanton Zürich (vgl. Tabelle 17).
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Kanton/Land
Kernzone
(0-0.5 km)

Nahbereich
(0-2.5 km)

Mittelbereich
(0-5 km)

Fernbereich
(0-10 km)

Schaffhausen 50 400 1‘700 2‘000

Thurgau - - 100 5‘900

Zürich - - - 300

Deutschland - 4‘500 22‘100 88‘500

Gesamt 50 4‘900 23‘900 96‘700

Tabelle 17: Anzahl Bewohner mit Sichtkontakt zu den WEA Chroobach.

Die Stärke der Beeinflussung ist in Abb. 42 ersichtlich. Sichtbarkeitsbereiche nahe der WEA werden

hierzu stärker gewichtet als Bereiche weiter weg. Eine mittelgrosse Beeinflussung durch die WEA ist

z.B. im südlichen Teil von Worblingen oder in Ober- und Unterwald gegeben.

Abb. 41: Sichtbare WEA des Windpotentialgebiets Chroobach (Quelle: Meteotest).
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Abb. 42: Visuelle Beeinflussung durch die WEA des Windpotentialgebiets Chroobach (Quelle: Meteotest).

5.10 Bundesinteressen

Im Rahmen der Projektplanung sind bei der Standortwahl der WEA die folgenden Bundesinteressen

berücksichtigt und z.T. mittels externen Gutachten analysiert worden:

Bundesinventare: Es werden keine Objekte aus Bundesinventaren direkt tangiert. Eine indirek-

te Beeinflussung ist durch die Sichtbarkeit von einigen Objekten aus gegeben. Dieser Aspekt

wird in einer Landschaftsstudie u.a. anhand von Fotomontagen analysiert.

Gewässer: Es werden weder Oberflächengewässer noch Grundwasserschutzzonen durch das

Projekt beeinträchtigt.

Wald: Das Projekt befindet sich vollständig im Wald, weshalb ein Rodungsgesuch inkl. aller

zugehörigen Vorgaben erarbeitet wird. Dazu findet ein regelmässiger Austausch mit dem

Kantonsforstamt sowie dem Revierförster statt.

Militär: Konfliktanalyse zwischen Windparkprojekt und den Einrichtungen des Militärs mit po-

sitiver Stellungnahme des Eidg. Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und

Sport (VBS)

Richtfunk: Konfliktanalyse zwischen Windparkprojekt und Richtfunknetzen mit positiver Stel-

lungnahme des Bundesamts für Kommunikation (BAKOM)

Zivilluftfahrt: Die Auswirkungen des Windparks auf den Betrieb der Flughäfen Dübendorf, Zü-

rich und St. Gallen Altenrhein sind von Skyguide analysiert worden. Skyguide gibt eine positi-

ve Stellungnahme zum Projekt.
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Meteorologie: Konfliktanalyse zwischen Windparkprojekt und den meteorologischen Instru-

menten mit positiver Stellungnahme des Bundesamts für Meteorologie und Klimatologie

(MeteoSchweiz)

5.11 Weitere projektspezifische Untersuchungen

Im Rahmen der Projektplanung sind weitere, in den vorangehenden Kapiteln noch nicht aufgeführte

Analysen durchgeführt worden:

LCA – Life Cycle Assessment des Windparks Chroobach (Zürcher Hochschule für Angewandte

Wissenschaften zhaw)

Baugrunduntersuchung im Bereich der Fundamente und Montageflächen der WEA mittels

Kernbohrungen und Rammsondierungen inkl. Analyse der Grundwasserverhältnisse (Magma

AG)

5.12 Bewertung und Potential

Der Standort Chroobach ist als sehr gut geeignet zu bewerten. Die Lage, die Hauptwindrichtung und

die zu erwartenden Windgeschwindigkeiten erlauben es, konzentriert auf einer relativ kleinen Fläche

einen hohen Energieertrag zu gewinnen. Die Stromgestehungskosten liegen dank guter Erschlies-

sungsmöglichkeiten (vorhandenes Strassennetz, Anschluss ans Elektrizitätsnetz) vergleichsweise tief

und erlauben unter den heute geltenden Rahmenbedingungen einen wirtschaftlichen Betrieb. Bezüg-

lich der Umweltauswirkungen kann das Konfliktpotential mit Vögeln als gering eingestuft werden. Im

Nahbereich (Abstand bis 2.5 km) gibt es nur wenige Bewohner, sowohl im Kanton Schaffhausen als

auch im angrenzenden Kanton Thurgau. Auch aus diesem Grund ist die Situation betreffend Schat-

tenwurf und Geräuschemissionen als unproblematisch einzustufen. Aus raumplanerischer Sicht ist

von Vorteil, dass sich der Chroobach als einziger Grosswindstandort im Kanton Schaffhausen nicht im

BLN Gebiet befindet.

In der näheren Umgebung des Standorts Chroobach befindet sich auf dem Gebiet des Kantons Thur-

gau das Windpotentialgebiet Rodebärg (Distanz Luftlinie ca. 5 km). Der Rodebärg befindet sich voll-

ständig im BLN-Perimeter. Es existiert kein Projekt. Für eine kantonsübergreifende Koordination be-

steht deshalb zurzeit kein Anlass. Auf deutscher Seite gibt es in der näheren Umgebung weder Vor-

rangflächen für Windenergie noch konkrete Projekte.

Eine Windenergienutzung im Waldgebiet ist aus technischer und rechtlicher Sicht möglich. Die Vor-

aussetzungen für eine Rodungsbewilligung müssen erfüllt werden. Der Perimeter weist einige Stellen

auf, an denen sich Lichtungen befinden bzw. lockerer Baumbestand und Neubepflanzungen vorherr-

schend sind. An diesen Stellen wären für die Errichtung von Windenergieanlagen weniger umfangrei-

che Rodungen notwendig und würden sich aus diesem Grunde anbieten.
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Unabhängig davon kann das Potential auf 4 Windenergieanlagen bis zu einer Leistung von ca. 3 MW

geschätzt werden.

Installierte Leistung Energieproduktion (pro Jahr)

Minimum 4 x 3 MW = 12 MW 4 x 5 GWh = 20 GWh (Netto)

Maximum 4 x 3 MW = 12 MW 4 x 5.5 GWh = 22 GWh (Netto)

Tabelle 18: Potentialeinschätzung Chroobach.

Bemerkung: Ein typischer Haushalt in der Schweiz verbraucht jährlich ungefähr 3‘500 kWh Strom. Mit

dem Windpark Chroobach könnten folglich 5‘700-6‘300 Haushalte mit Strom versorgt werden.

Die Energieproduktion basiert auf der berechneten Windgeschwindigkeit und dem entsprechenden

Typ der Windenergieanlage.
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6 Standortbeurteilung Hagenturm

6.1 Zusammenfassung

Potential Kapazität Min.: 2 x 3 MW = 6 MW (Einschränkung nur durch Richtfunk)

Max.: 5 x 3 MW = 15 MW

Energiepotential Min.: 2 x 6.3 GWh/a = 12.6 GWh/a (Netto)

Max.: 5 x 6.3 GWh/a = 31.5 GWh/a (Netto)

Stromversorgung für 3‘600-9‘000 Haushalte

Windpotential Gut (5.8-6.2 m/s auf einer Höhe von 100 m ü. G. bei einer Unsicherheit
von +/- 0.5 m/s)

Windexposition Sehr gut, keine Hindernisse in allen Richtung

Nutzungen Wald mit einzelnen Lichtungen

Landwirtschaft

Richtfunk (Militär) und weitere Richtfunkverbindungen

Abstand zu Siedlungen Keine permanent bewohnten Gebäude in der Nähe, jedoch viele
Ferien- und Freizeithäuschen im und ums Windpotentialgebiet

Zuwegung / Antransport Möglich

Verbreiterung der Wege und Ausbau der Kurven ab Merishausen (mit
Fällung von Bäumen verbunden)

Netzanschluss Möglich (Stromleitung in 3 km Entfernung)

Wirtschaftlichkeit Wirtschaftlicher Betrieb unter heutigen Rahmenbedingungen möglich.

Landschaft / Sichtbarkeit Von Beggingen aus gut sichtbar

Von Schleitheim aus gut sichtbar (Entfernung jedoch bereits 7km)

Von Deutschland aus sehr grosser Entfernung sichtbar

Ungefähre Anzahl Personen, die den Windpark sehen würden:

Kanton Schaffhausen: 7‘100

Deutschland: 3‘400

Raumplanung und Schutzgebiete BLN-Gebiet „Randen“ (ERS-Gebiet)

Archäologische Fundstelle „Weinwarm“

Regionaler Naturpark Schaffhausen

Fauna Wildtierkorridore: eine nationale Verbindungsachse

Brutvögel: vorwiegend grosses Konfliktpotential

Zugvögel: vorwiegend grosses Konfliktpotential

Schattenwurf Detailanalyse bei peripheren Gebäuden von Beggingen und bei den
Ferien- und Freizeithäuschen auf dem Randenplateau nötig

Schall In Beggingen wahrscheinlich problemlos

Detailanalyse bei den Ferien- und Freizeithäuschen auf dem
Randenplateau nötig

Bewertung Gut geeignet

Mässiges Potential aufgrund einschränkender Nutzungen
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6.2 Standort

6.2.1 Übersicht

Der Standort Hagenturm befindet sich auf dem höchsten Punkt des Randen (912 m.ü.M.) an der

Grenze zu Deutschland. Er liegt ca. 2.5 km nordöstlich von Beggingen und erstreckt sich auf einer

Länge von ca. 2 km in NS-Richtung und einer Breite von 1 km in OW-Richtung.

Abb. 43: Detailkarte mit Perimeter Standort.

6.2.2 Topografie

Das Projektgebiet ist relativ flach. Dieser flache, leicht gewellte Charakter setzt sich auch nördlich (auf

deutscher Seite), nordöstlich (Bargemer Randen) und südöstlich (Randenhorn) fort. Die zu diesen

ebenen Gebieten angrenzenden Hänge sind alle sehr steil und zum Teil felsig.

6.2.3 Gemeinden

Gemeinde Einwohner (2015) Fläche (2016) Anteil am Perimeter (ca.)

Beggingen 481 1‘258 ha 2/3

Merishausen 865 1‘756 ha 1/3

Tabelle 19: Kennzahlen der betroffenen Gemeinden.
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6.2.4 Eigentumsverhältnisse

Das Gebiet wird in ca. 30 Parzellen aufgeteilt. 2 davon sind grosse Parzellen (Nr. 1 und Nr. 401) und

gehören der Einwohnergemeinde Beggingen (Nr. 1) resp. der Einwohnergemeinde Merishausen (Nr.

401). Die übrigen Parzellen sind relativ klein.

Abb. 44: Eigentumsverhältnisse Hagenturm (blau = Projektgebiet).

1

401
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6.2.5 Nutzungen

Mittelpunkt des ganzen Geländes ist der Hagenturm, welcher in einem kleinen Waldstück steht und

die höchsten Baumwipfel um ca. 10 m überragt. Es sind diverse technische Installationen u.a. für den

Richtfunk angebracht, welche anscheinend zu militärischen Zwecken genutzt werden. Die Richtfunk-

antennen zeigen Richtung Süden. Gemäss nationaler Karte der Richtfunkverbindungen verlaufen wie-

tere Richtfunkverbindungen in N-S-Richtung durch das Windpotentialgebiet. Ob eine allfällige Stö-

rung durch WEA auftreten könnte, muss im Detail abgeklärt werden.

Der südliche, westliche und nördliche Teil des Gebietes besteht praktisch vollständig aus Wald. Es

sind einzelne Lichtungen mit jungem Baumbestand und Neuanpflanzungen auszumachen (wie bei

Punkt 1 auf der folgenden Karte). Der zentrale und südöstliche Teil des Standortes wird von Wiesen

dominiert, welche durch einzelne Hecken und Feldgehölze unterbrochen werden.

Rund um den Hagenturm, v.a. aber im Südosten davon, stehen kleine Ferien- oder Freizeithäuschen,

welche temporär bewohnt sind. Es existieren keine permanent bewohnten Gebäude im unmittelba-

ren Einflussbereich des potentiellen Windparks.
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Abb. 45: Nutzungen im Projektgebiet.

bewohnt  unbewohnt   teilweise bewohnt (Ferien-/Freizeithaus)

Lichtungen, Flächen mit lockerem Baumbestand1

1
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Abb. 46: Hagenturm von Süden her (links) und Nahaufnahme.

Abb. 47: Blick vom Hagenturm in Richtung Westen (linker Bildrand) und Norden (rechter Bildrand).

Abb. 48: Waldlichtung (1) mit Weg im Norden des Gebietes.

Abb. 49: Blick vom Hagenturm in Richtung Osten (linker Bildrand) und Süden (rechter Bildrand).
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6.3 Einsetzbare Technologien (in Bezug auf den Typ der Windenergieanlage)

Am Standort Hagenturm ist mit Windgeschwindigkeiten zwischen 5.0 und 6.2 m/s auf 100 m über

Boden zu rechnen. Diese Windverhältnisse sind für diese Höhe als moderat zu bewerten. Um den

Wind effizient zu nutzen, sollte deshalb eine Windenergieanlage gewählt werden, welche für schwa-

che-mittlere Winde, also für IEC-Windklasse II oder III, ausgelegt ist.

Eine solche Anlage ist bspw. die Enercon E-115 mit 3 MW Leistung und einer Nabenhöhe zwischen

92 m und 149 m. Aufgrund der komplexen Geländebedingungen (steile Hänge) am Standort Hagen-

turm mit relativ viel Wald und damit einhergehend eher erhöhter Turbulenzbildung in der Luftschicht

direkt über den Baumkronen, sollte eine möglichst grosse Nabenhöhe gewählt werden, um die höhe-

ren laminaren Strömungen zu nutzen.

6.4 Windverhältnisse und Energieertragsabschätzung

6.4.1 Windressourcen

Die aus den Winddaten, dem Höhenmodell sowie der Rauhigkeitskarte berechnete Windressourcen-

karte ist in der folgenden Abbildung ersichtlich. Im Projektgebiet Hagenturm sind an den besten

Standorten 5.8-6.2 m/s berechnet worden (Unsicherheit von +/- 0.5 m/s). Die dargestellten Windres-

sourcen gelten für 100 m ü. G. Die räumliche Auflösung der Berechnung beträgt 50 m.

Abb. 50: Windressourcen 100 m über Grund im Projektgebiet Hagenturm und mögliches Windparklayout als

Grundlage der Energiepotentialanalyse.
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Es befinden sich keine Hindernisse in Hauptwindrichtungen W-SW (vgl. Höhenprofil). Auch aus den

anderen Richtungen ist der Standort frei anströmbar. Sämtliche Erhebungen des Randen sind niedri-

ger und bewirken somit keine Abschattungseffekte.

Abb. 51: SW-NO-Profil (2fach überhöht).

Abb. 52: Anströmverhältnisse; Blick aus SW (Hauptwindrichtung).

Ort
Distanz zum
Projektgebiet

Höhe in
m.ü.M

Messhöhe
über Boden

Messperiode
Gemessene
Windgeschwindigkeit
auf Messhöhe

Bargen 3 km 739 10 m 1999-2011 2.5 m/s

Schaffhausen 9 km 535 36 m 2008-2016 3.3 m/s

LiDAR
Hagenturm

0 km 910 60-170 m 09.-10.2011 5.4 m/s (100 m)

Randenhus 5 km 840 45 m, 65 m
08.2010-
02.2017

4.8 m/s (65 m)
4.2 m/s (45 m)

Tabelle 20: Windmessungen im Umkreis von weniger als 10 km.

Projektgebiet
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6.4.2 Energieertrag

Der Energieertrag des Windparks mit einem Windparklayout wie in Abb. 50 dargestellt, ist in der fol-

genden Tabelle abgeschätzt:

Jährlicher Energieertrag Windpark (Brutto; nach Wake-Verlusten) 35 GWh

Jährlicher Energieertrag Windpark (Netto; nach Abzug von 10% des Bruttoertrags) 31.5 GWh

Durchschnittlicher jährlicher Netto-Energieertrag pro Windenergieanlage 6.3 GWh

Tabelle 21: Abgeschätzter Energieertrag am Standort Hagenturm.

6.5 Logistik

6.5.1 Transport, Strassenbau

Die Anfahrt erfolgt am besten von der K6138 (Ausfahrt Schaffhausen) her. Die Hauptstrasse Schaff-

hausen-Merishausen ist sehr gut ausgebaut. Die Abzweigung in Merishausen dürfte für den Transport

auch von grossen Anlagen der 3-MW-Klasse passierbar sein (Hag-1), allerdings müssten Spezialfahr-

zeuge zum Einsatz kommen, die ein Kippen der Rotorblätter ermöglichen. Die Strasse von Merishau-

sen bis zur Kurve bei Hag-5 ist asphaltiert bei einer Breite von 2.5-3 m. Die Kurve bei Hag-2 muss ge-

ringfügig ausgebaut werden, was die Fällung von ein paar Bäumen zur Folge hat. Bei der Kurve bei

Hag-3 muss die Böschung auf der Kurveninnenseite abgetragen werden. Die beiden Kurven bei Hag-

4 und Hag-5 müssen ebenfalls ausgebaut werden inkl. Rodung von Bäumen. Der folgende Waldweg

ist nicht mehr asphaltiert, doch relativ breit (Hag-6). Ein Ausbau ist wahrscheinlich mit geringem Auf-

wand verbunden, zumal praktisch keine weiteren Bäume gefällt werden müssten.

Für den Transport von Windenergieanlagen sämtlicher Grössenklassen müssten die Wege ab Meris-

hausen verbreitert werden. Der Transport von Anlagen mit ca. 120 m Rotordurchmesser und 135 m

Nabenhöhe dürfte möglich sein, ist jedoch mit entsprechendem Ausbauaufwand an den Strassen ver-

bunden.

Alternative Anfahrtsrouten wie diejenige von Merishausen über das Randenhorn (blau gestrichelt)

sind ebenfalls denkbar.



__________________________________________________________________________________
71/98

Abb. 53: Zuwegung Hagenturm.

Abb. 54: Abzweigung von der Hauptstrasse in Merishausen (Hag-1).

Abb. 55: Strasse zwischen Merishausen und Hagenturm bei Hag-2.

Hag-1

Hag-2

Hag-3
Hag-4

Hag-5
Hag-6
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Abb. 56: Enge Kurve Hag-4 (links) und Hag-5 (rechts).

Abb. 57: Waldweg bei Hag-6.

6.5.2 Netzanschluss

An den Standorten der Windenergieanlagen sind die folgenden Netzbetreiber für die Verteilung des

Stroms zuständig:

Gemeinde Höchstspannung Hochspannung Mittelspannung Niederspannung

Beggingen Axpo AG Axpo AG EKS EKS

Merishausen Axpo AG Axpo AG EKS EKS

Tabelle 22: Elektrizitätsverteiler in den betroffenen Gemeinden

Folgende Stromleitungen befinden sich in der Nähe des Windpotentialgebietes:

Leitung von - nach Distanz (Luftlinie) Spannungsebene

Schaffhausen - Bargen 3 km k. A.

Tabelle 23: Stromleitungen in der Region
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6.6 Wirtschaftlichkeit

Die folgende Tabelle fasst die abgeschätzten Investitions- und Gestehungskosten zusammen.

Investitionskosten (5 Windkraftanlagen) ~40‘000‘000 CHF

Jährliche Kosten ~3‘900‘000 CHF

Gestehungskosten 12-14 Rp./kWh

Tabelle 24: Abgeschätzte Investitions- und Gestehungskosten.

Unter den heutigen Rahmenbedingungen, insbesondere den Bedingungen der Einspeisevergütung,

wäre ein Windpark am Standort Hagenturm wirtschaftlich zu betreiben. Die momentan tiefen Gross-

handelspreise für Strom in Europa führen dazu, dass keine Stromproduktionsart in der Schweiz ohne

direkte oder indirekte finanzielle Unterstützung wirtschaftlich ist. Dies wird auch in den nächsten Jah-

ren so bleiben. Während die Gestehungskosten der fossilen und nuklearen Energieträger aufgrund

von Umwelt- und Sicherheitsauflagen tendenziell steigen, sinken sie bei den neuen erneuerbaren

Energien aufgrund von Skaleneffekten.

6.7 Raumplanung und Umwelt

6.7.1 Schutzgebiete

Der gesamte Standort befindet sich im BLN-Gebiet „Randen“ und zudem im engeren Randenschutz-

gebiet (ERS-Gebiet). Die Wiesen um den Hagenturm gehören teilweise zu einem Vorranggebiet für

Trockenwiesen und –weiden von nationaler Bedeutung und teilweise sind sie als Fruchtfolgeflächen

ausgewiesen. Diese liegen jedoch ausserhalb des Perimeters des Windpotentialgebietes. Bei der

Schwedenschanze befindet sich zudem die archäologische Fundstelle „Weinwarm“. An den westli-

chen Hängen in Richtung Beggingen ist der Wald an vier Stellen als flächiges Objekt von kantonaler

Bedeutung deklariert.
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Abb. 58: Ausschnitt aus dem am 21.10.2015 genehmigten Richtplan Kanton Schaffhausen (blau = Projekt-

gebiet).

6.7.2 Regionaler Naturpark

Das Windpotentialgebiet befindet sich im Perimeter des Regionalen Naturparks Schaffhausen, wel-

cher einerseits die Erhaltung und Aufwertung der Naturwerte und der Landschaft und andererseits

die Stärkung der nachhaltigen Regionalwirtschaft zum Ziel hat. Der Regionale Naturpark Schaffhau-

sen besitzt momentan das Label „Kandidat für Park von nationaler Bedeutung“ und soll gegen Ende

2017 endgültig als 15. Regionaler Naturpark der Schweiz aufgenommen werden.
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6.7.3 Wildtierkorridore

In N-S-Richtung führt eine Nationale Verbindungsachse des Vernetzungssystems Wildtiere durch das

Windpotentialgebiet.

6.7.4 Vögel

Sowohl bei Brut- als auch bei Zugvögeln ist mit Ausnahme des südwestlichen Endes des Potentialge-

bietes ein grosses Konfliktpotential vorhanden (siehe folgende Abbildungen).

Die Empfehlungen der Vogelwarte Sempach richten sich nach den Ausführungen in Kap. 3.6.

Abb. 59: Konfliktpotential im Windpotentialgebiet (blau umrandet) zwischen Windenergieanlagen (blaue

Markierungen) und Brutvögeln (Quelle: Vogelwarte Sempach).
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Abb. 60: Konfliktpotential im Windpotentialgebiet (blau umrandet) zwischen Windenergieanlagen (blaue

Markierungen) und Zugvögeln (Quelle: Vogelwarte Sempach).

6.8 Gesellschaftliche Aspekte

6.8.1 Schattenwurf

Der Schattenwurf muss in Beggingen sicher genauer analysiert werden. Der Dorfkern liegt zwar be-

reits 1.5 km und mehr von den Anlagen entfernt, wodurch der Schattenwurf nur noch diffus wahr-

genommen wird, jedoch spielt dieser bei den peripheren, näher gelegenen Gebäuden eine bedeu-

tende Rolle.

Die zahlreichen Ferien- und Freizeithäuschen in unmittelbarer Nähe des Windpotentialgebietes sind

mit grosser Wahrscheinlichkeit von Schattenwurf betroffen. Mittels geeigneter WEA-Platzierung kann

dieser Problematik ein Stück weit begegnet werden. Eine detaillierte Analyse würde ebenfalls Aussa-

gen zur Jahres- resp. Tageszeit mit den grössten Auswirkungen liefern. Allenfalls wäre eine gelockerte

Auslegung der Richtwerte denkbar, da die Gebäude nicht permanent bewohnt sind.

6.8.2 Lärm

Die nächsten permanent bewohnten Gebäude in Richtung Beggingen sind mindestens 700 m vom

Windpotentialgebiet entfernt. Die Planungswerte gemäss LSV können dort mit grosser Wahrschein-

lichkeit problemlos eingehalten werden.
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Die zahlreichen Ferien- und Freizeithäuschen auf dem Randenplateau liegen beim in diesem Bericht

definierten Parklayout mindestens 350 m von den WEA entfernt. Ob und mit welchen Massnahmen

die Planungswerte eingehalten werden können, muss in einem Schallgutachten nachgewiesen wer-

den. Allenfalls wäre eine Lockerung der Planungswerte denkbar, da die Gebäude nicht permanent

bewohnt sind.

6.8.3 Sichtbarkeit

Der Standort ist aufgrund seiner Lage auf dem höchsten Teil des Randen relativ gut sichtbar. Am

besten werden allfällige Windenergieanlagen von Beggingen aus sichtbar sein, welches 2 km westlich

liegt. Ähnliches gilt für Schleitheim, wobei dieses bereits 7 km entfernt liegt und die Beeinträchtigung

abnimmt. Von Merishausen wären die Windkraftanlagen ebenfalls sichtbar. Da der Randen ein sehr

zerklüftetes Gebirge mit vielen Waldflächen ist, wären die Windkraftanlagen von innerhalb dieses

Gebirges auch nur sehr punktuell sichtbar.

Bemerkung: Die Sichtbarkeitsanalyse wurde zu einem früheren Zeitpunkt mit 2 WEA durchgeführt,

hingegen wird in dieser Standortbeschreibung von 5 Anlagen ausgegangen. Die folgenden Aussagen

haben deshalb eingeschränkte Gültigkeit.

Die Sichtbarkeitsanalyse des Standorts zeigt, dass 3‘400 Einwohner in Deutschland die WEA sehen

würden und 7‘100 Einwohner im Kanton Schaffhausen (vgl. Tabelle 25).

Kanton/Land
Kernzone
(0-0.5 km)

Nahbereich
(0-2.5 km)

Mittelbereich
(0-5 km)

Fernbereich
(0-10 km)

Schaffhausen - 300 900 7‘100

Thurgau - - - -

Zürich - - - -

Deutschland - 50 700 3‘400

Gesamt - 350 1‘600 10‘500

Tabelle 25: Anzahl Bewohner mit Sichtkontakt zu den WEA Hagenturm.

Die Stärke der Beeinflussung ist in Abb. 62 ersichtlich. Sichtbarkeitsbereiche nahe der WEA werden

hierzu stärker gewichtet als Bereiche weiter weg. In Beggingen wäre mit 2 WEA eine schwache bis

mittelgrosse Beeinflussung gegeben, mit 5 WEA wäre sie dort mittelgross bis stark.
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Abb. 61: Sichtbare WEA des Windpotentialgebiets Hagenturm (Quelle: Meteotest).

Abb. 62: Visuelle Beeinflussung durch die WEA des Windpotentialgebiets Hagenturm (Quelle: Meteotest).
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6.9 Bewertung und Potential

Insgesamt ist der Standort Hagenturm als gut geeignet zu bewerten. Das grösste „Hindernis“ ist das

vorhandene BLN Gebiet. Ob eine grundsätzliche Nutzung der Windenergie innerhalb des Schutzge-

bietes möglich ist, muss politisch geklärt werden.

Aufgrund der militärischen Richtfunkanlage sowie weiterer Richtfunkverbindungen könnte sich das

Potential einer Nutzung der Windenergie reduzieren. Aus diesem Grund kann das minimale Potential

auf zwei Windenergieanlagen bis zu einer Leistung von 3 MW geschätzt werden. Im Maximalfall wä-

ren es wie in diesem Bericht dargestellt 5 WEA gleicher Grössenordnung. Aus der ersten hier ge-

machten Einschätzung ist der Antransport derartiger Anlagen mit wirtschaftlich und ökologisch ver-

tretbaren Wegeverbreiterungen machbar, wenn auch dies nicht abschliessend geklärt werden kann.

Dazu ist eine genauere Transportstudie mit Kostenschätzung notwendig.

Eine Windenergienutzung im Waldgebiet ist aus technischer und rechtlicher Sicht möglich. Die Vor-

aussetzungen für eine Rodungsbewilligung müssen erfüllt werden. Der Perimeter weist einige Stellen

auf, an denen sich Lichtungen befinden bzw. lockerer Baumbestand und Neubepflanzungen vorherr-

schend sind. An diesen Stellen wären für die Errichtung von Windenergieanlagen weniger umfangrei-

che Rodungen notwendig und würden sich aus diesem Grunde anbieten.

Somit kann das Potential eingeschätzt werden auf:

Installierte Leistung Energieproduktion (pro Jahr)

Minimum 2 x 3 MW = 6 MW 2 x 6.3 GWh = 12.6 GWh (Netto)

Maximum 5 x 3 MW = 15 MW 5 x 6.3 GWh = 31.5 GWh (Netto)

Tabelle 26: Potentialeinschätzung Hagenturm.

Bemerkung: Ein typischer Haushalt in der Schweiz verbraucht jährlich ungefähr 3‘500 kWh Strom. Mit

dem Windpark Hagenturm könnten folglich 3‘600-9‘000 Haushalte mit Strom versorgt werden.

Die Energieproduktion basiert auf der berechneten Windgeschwindigkeit und dem entsprechenden

Typ der Windenergieanlage.



__________________________________________________________________________________
80/98

7 Standortbeurteilung Randenhus

7.1 Zusammenfassung

Potential Kapazität Min.: 0 MW falls Zuwegung nicht machbar

Max.: 7 x 3 MW = 21 MW falls Zuwegung machbar und keine
Richtfunkverbindungen beeinträchtigt

Energiepotential Min.: 0 GWh/a falls Zuwegung nicht machbar

Max.: 7 x 5.5 GWh/a = 38 GWh/a (Netto) falls Zuwegung machbar und
keine Richtfunkverbindungen beeinträchtigt

Stromversorgung für 10‘900 Haushalte

Windpotential Gut (5 – 5.4 m/s auf einer Höhe von 100 m ü. G. bei einer Unsicherheit
von +/- 0.5 m/s)

Windexposition Gut, keine Hindernisse in Hauptwindrichtung

Im Sektor N-NW Abschattungseffekte möglich

Nutzungen Wald mit einzelnen Lichtungen

Landwirtschaft

Ausflugsrestaurant „Randenhus“

Richtfunkverbindungen im südöstlichen Teil

Abstand zu Siedlungen Kein Problem

Zuwegung / Antransport Kritisch bis nicht realisierbar von allen Seiten her

Netzanschluss Möglich (Stromleitung in 2-3 km Entfernung)

Wirtschaftlichkeit Wirtschaftlicher Betrieb unter heutigen Rahmenbedingungen möglich.

Landschaft / Sichtbarkeit Vom Klettgau und von Schleitheim her gut sichtbar

Ungefähre Anzahl Personen, die den Windpark sehen würden:

Kanton Schaffhausen: 22‘000

Kanton Zürich: 4‘800

Deutschland: 3‘300

Raumplanung und Schutzgebiete BLN-Gebiet „Randen“ (ERS-Gebiet)

Trockenwiesen und –weiden im südöstlichen Teil des Gebietes

Regionaler Naturpark Schaffhausen

Fauna Wildtierkorridore: drei Verbindungsachsen des Vernetzungssystems
Wildtiere: 2 von nationaler und eine von regionaler Bedeutung

Brutvögel: grosses Konfliktpotential

Zugvögel: grosses Konfliktpotential

Schattenwurf Nur bei den Einzelgebäuden in Richtung Schleitheim von Bedeutung

Schall Nur beim Restaurant Randenhus von Relevanz

Bewertung V.a. aufgrund der schwierigen Zuwegung ungeeignet
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7.2 Standort

7.2.1 Übersicht

Der Standort Randenhus erstreckt sich nördlich und östlich des gleichnamigen Restaurants und bein-

haltet die Hügel Ebenhau und Lang Randen.

Abb. 63: Detailkarte mit Perimeter Standort.

7.2.2 Topografie

Das Gelände steigt von Osten her sanft an bis auf eine Höhe von 900 m ü. M. beim höchsten Punkt

auf dem Lang Randen. Die zu diesem relativ ebenen Gelände angrenzenden Hänge fallen steil ab und

sind durchwegs bewaldet.

7.2.3 Gemeinden

Gemeinde Einwohner (2015) Fläche (2016) Anteil am Perimeter

Siblingen 834 942 ha 40%

Schaffhausen
(Hemmental)

35’948 4‘178 ha 30%

Schleitheim 1‘694 2‘163 ha 25%

Beringen 4‘541 1‘864 ha 5%

Tabelle 27: Kennzahlen der betroffenen Gemeinden.
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7.2.4 Eigentumsverhältnisse

Das Gebiet teilt sich auf 5 grosse Parzellen (Nr. 2 Einwohnergemeinde Gächlingen, 4 Einwohnerge-

meinde Siblingen, Nr. 3383 Kanton Schaffhausen, Nr. 3384 Einwohnergemeinde Schaffhausen, Nr.

1465 Einwohnergemeinde Schleitheim), eine mittelgrosse (Nr. 743; Privateigentum) und unzählige

Kleinparzellen im Offenland auf.

Abb. 64: Eigentumsverhältnisse Randenhus (blau = Projektgebiet).

7.2.5 Nutzungen

Der nördliche Teil des Gebietes rund um die Hügel Ebenhau und Lang Randen besteht vollständig aus

Wald, welcher an einer Stelle jedoch durch eine grössere Lichtung unterbrochen ist (Nr. 1).

Der südliche Teil des Standortes ist grösstenteils waldfrei und wird landwirtschaftlich genutzt. Das

permanent bewohnte Randenhus ist ein Restaurant und beliebtes Ausflugsziel. Unmittelbar nördlich

davon steht ein Gittermastturm, welcher zu Zwecken der Telekommunikation dient und Richtfunkin-

stallationen trägt. Weitere Richtfunkverbindungen führen durch den südöstlichen Teil des Windpo-

tentialgebietes, dort wo die grosse Waldlichtung liegt. Ob eine allfällige Störung durch WEA auftre-

ten könnte, muss im Detail abgeklärt werden.

Die beiden Freizeithäuser des Satus resp. der Pfader Neuhausen auf dem Hügelrücken des Staufen-

bergs stehen einer allfälligen Nutzung der Windenergie kaum entgegen.

4

2

3384

3383

1465

743



__________________________________________________________________________________
83/98

Abb. 65: Nutzungen im Projektgebiet.

Abb. 66: Lichtung (1) beim Hügel Ebenhau.

bewohnt  unbewohnt   teilweise bewohnt (Ferien-/Freizeithaus)

Lichtungen, Flächen mit lockerem Baumbestand1

1
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Abb. 67: Zentraler Gebietsteil mit Restaurant und Turm in der Bildmitte. Blick von NW (links) bis SO (rechts).

7.3 Einsetzbare Technologien (in Bezug auf den Typ der Windenergieanlage)

Am Standort Randenhus ist mit Windgeschwindigkeiten zwischen 4.6 und 5.4 m/s auf 100 m über

Boden zu rechnen. Diese Windverhältnisse sind für diese Höhe als moderat zu bewerten. Um den

Wind effizient zu nutzen, sollte deshalb eine Windenergieanlage gewählt werden, welche für schwa-

che-mittlere Winde, also für IEC-Windklasse II oder III, ausgelegt ist.

Eine solche Anlage ist bspw. die Enercon E-115 mit 3 MW Leistung und einer Nabenhöhe zwischen

92 m und 149 m. Aufgrund der komplexen Geländebedingungen (steile Hänge) am Standort Ran-

denhus mit relativ viel Wald und damit einhergehend eher erhöhter Turbulenzbildung in der Luft-

schicht direkt über den Baumkronen, sollte eine möglichst grosse Nabenhöhe gewählt werden, um

die höheren laminaren Strömungen zu nutzen.

7.4 Windverhältnisse und Energieertragsabschätzung

7.4.1 Windressourcen

Die aus den Winddaten, dem Höhenmodell sowie der Rauhigkeitskarte berechnete Windressourcen-

karte ist in der folgenden Abbildung ersichtlich. Im Projektgebiet Randenhus sind an den besten

Standorten 5-5.4 m/s berechnet worden (Unsicherheit von +/- 0.5 m/s). Die dargestellten Windres-

sourcen gelten für 100 m ü. G. Die räumliche Auflösung der Berechnung beträgt 50 m.



__________________________________________________________________________________
85/98

Abb. 68: Windressourcen 100 m über Grund im Projektgebiet Randenhus und mögliches Windparklayout als

Grundlage der Energiepotentialanalyse.

Abb. 69: Anströmverhältnisse; Blick aus SW (Hauptwindrichtung).

Es befinden sich keine Hindernisse in Hauptwindrichtung W-SW (vgl. Höhenprofil). Auch aus den

Sektoren Süd bis Nordost ist der Standort frei anströmbar. Der Lang Randen im Nordwesten sowie
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der bereits angesprochene Hügel Ebenhau im Norden des Projektgebietes können Abschattungsef-

fekte hervorrufen.

Abb. 70: SW-NO-Profil (2fach überhöht).

Ort
Distanz zum
Projektgebiet

Höhe in
m.ü.M

Messhöhe
über Boden

Messperiode
Gemessene
Windgeschwindigkeit
auf Messhöhe

Bargen 9 km 739 10 m 2000-2011 2.5 m/s

Schaffhausen 6 km 535 53 m 2008-2016 3.3 m/s

LiDAR Hagenturm 5 km 910 60-170 m 09.-10.2011 5.4 m/s (100 m)

Randenhus 0 km 840 45 m, 65 m
08.2010-
02.2017

4.8 m/s (65 m)
4.2 m/s (45 m)

Tabelle 28: Windmessungen im Umkreis von weniger als 10 km.

7.4.2 Energieertrag

Der Energieertrag des Windparks mit einem Windparklayout wie in Abb. 68 dargestellt, ist in der

folgenden Tabelle abgeschätzt:

Jährlicher Energieertrag Windpark (Brutto; nach Wake-Verlusten) 39-42 GWh

Jährlicher Energieertrag Windpark (Netto; nach Abzug von 10% des Bruttoertrags) 35-38 GWh

Durchschnittlicher jährlicher Netto-Energieertrag pro Windenergieanlage 5-5.5 GWh

Tabelle 29: Abgeschätzter Energieertrag am Standort Randenhus.

7.5 Logistik

7.5.1 Transport, Strassenbau

Die Anfahrt mit Windkraftanlagen zum Randenhus gestaltet sich schwierig (orange gestrichelt). Am

ehesten machbar ist diejenige von Siblingen her, wobei die Abzweigung von der Hauptstrasse sehr

kritisch ist (Ran-1). Die darauf folgende Rechtskurve ist ebenfalls sehr kritisch. Die Kurve bei Ran-2 wie

Projektgebiet
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auch die übrigen Kurven bis ins Projektgebiet ist mit Spezialfahrzeugen wie z.B. Kippflügler passier-

bar. Die Strasse an sich ist gut ausgebaut (3 m breit, asphaltiert, links und rechts der Strasse mind. 0.5

m Freiraum). Die beschriebene Anfahrt ist nur möglich, falls in Siblingen eine Umfahrung der kriti-

schen Stellen gefunden oder neu gebaut wird.

Die blau gestrichelte Zufahrt ist wegen der engen Häuserdurchfahrt (Ran-3) in Hemmental nicht mög-

lich. Eine alternative Durchfahrt existiert nicht.

Die Anfahrt von Löhningen her (braun gestrichelt) ist v.a. wegen der engen Häuserdurchfahrt (Ran-4)

und wegen der Kurve (Ran-5) sehr kritisch.

Allenfalls gäbe es noch eine mögliche Zufahrt nördlich von Beggingen über das Lieblosetal durch den

Wald hinauf ins Projektgebiet.

Sämtliche Zufahrten sind nur mit Transportfahrzeugen denkbar, die ein Kippen der Rotorblätter er-

möglichen. Sämtliche Routen müssten mit einer Transportstudie im Detail analysiert werden.

Abb. 71: Zuwegung Randenhus.

Ran-1

Ran-3

Ran-4

Ran-5

Ran-2
Ev. möglich
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Abb. 72: Abzweigung in Siblingen (Ran-1).

Abb. 73: Enge Kurve (Ran-2).

Abb. 74: Enge Häuserdurchfahrt in Hemmental (Ran-3).
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Abb. 75: Abzweigung in Löhningen (Ran-4, links) und enge Kurve bei Ran-5.

7.5.2 Netzanschluss

An den Standorten der Windenergieanlagen sind die folgenden Netzbetreiber für die Verteilung des

Stroms zuständig:

Gemeinde Höchstspannung Hochspannung Mittelspannung Niederspannung

Siblingen Axpo AG Axpo AG EKS EKS

Schaffhausen
(Hemmental)

Axpo AG Axpo AG EKS EKS

Tabelle 30: Elektrizitätsverteiler in den betroffenen Gemeinden

Folgende Unterwerke befinden sich in der Nähe des Windpotentialgebietes:

Ort
Spannungsebenen (mind.
50 kV)

Distanz zum
Projektgebiet

Bemerkung

Wilchingen 110 kV 8 km

Neuhausen 110 kV 8 km

Tabelle 31: Unterwerke in der Region.

Folgende Stromleitungen befinden sich in der Nähe des Windpotentialgebietes:

Leitung von - nach Distanz (Luftlinie) Spannungsebene

Schaffhausen - Siblingen 2-3 km k.A. (ev. 50 kV)

Tabelle 32: Stromleitungen in der Region



__________________________________________________________________________________
90/98

7.6 Wirtschaftlichkeit

Die folgende Tabelle fasst die abgeschätzten Investitions- und Gestehungskosten zusammen.

Investitionskosten (7 Windkraftanlagen) ~52‘000‘000 CHF

Jährliche Kosten ~5‘200‘000 CHF

Gestehungskosten 13-15 Rp./kWh

Tabelle 33: Abgeschätzte Investitions- und Gestehungskosten.

Unter den heutigen Rahmenbedingungen, insbesondere den Bedingungen der Einspeisevergütung,

wäre ein Windpark am Standort Randenhus wirtschaftlich zu betreiben. Die momentan tiefen Gross-

handelspreise für Strom in Europa führen dazu, dass keine Stromproduktionsart in der Schweiz ohne

direkte oder indirekte finanzielle Unterstützung wirtschaftlich ist. Dies wird auch in den nächsten Jah-

ren so bleiben. Während die Gestehungskosten der fossilen und nuklearen Energieträger aufgrund

von Umwelt- und Sicherheitsauflagen tendenziell steigen, sinken sie bei den neuen erneuerbaren

Energien aufgrund von Skaleneffekten.

7.7 Raumplanung und Umwelt

7.7.1 Schutzgebiete

Der gesamte Standort befindet sich im BLN-Gebiet „Randen“ und zudem im engeren Randenschutz-

gebiet (ERS-Gebiet). Die Wiesen im südöstlichen Teil des Gebietes sind teilweise als Trockenwiesen

und –weiden und teilweise als Fruchtfolgeflächen deklariert. Entlang der westlichen Flanke des Siblin-

ger Schlossranden und an den Nordwest- und Südosthängen des westlichen Teils des Lang Randen

befinden sich flächenhafte Schutzobjekte von kantonaler Bedeutung. Am östlichen Ende des Lang

Randen liegt zudem ein punktförmiges Schutzobjekt von kantonaler Bedeutung.
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Abb. 76: Ausschnitt aus dem am 21.10.2015 genehmigten Richtplan Kanton Schaffhausen (blau = Projekt-

gebiet).

7.7.2 Regionaler Naturpark

Das Windpotentialgebiet befindet sich im Perimeter des Regionalen Naturparks Schaffhausen, wel-

cher einerseits die Erhaltung und Aufwertung der Naturwerte und der Landschaft und andererseits

die Stärkung der nachhaltigen Regionalwirtschaft zum Ziel hat. Der Regionale Naturpark Schaffhau-

sen besitzt momentan das Label „Kandidat für Park von nationaler Bedeutung“ und soll gegen Ende

2017 endgültig als 15. Regionaler Naturpark der Schweiz aufgenommen werden.

7.7.3 Wildtierkorridore

Auf dem „Lange Rande“ treffen sich drei Verbindungsachsen des Vernetzungssystems Wildtiere:

Hauptverbindungsachse von nationaler Bedeutung in N-S-Richtung
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Nationale Verbindungsachse in Richtung W/SW

Regionale Verbindungsachse in Richtung NW

7.7.4 Vögel

Sowohl bei Brut- als auch bei Zugvögeln ist bei sämtlichen Turbinenstandorten ein grosses Konflikt-

potential vorhanden (siehe folgende Abbildungen). Die Empfehlungen der Vogelwarte Sempach rich-

ten sich nach den Ausführungen in Kap. 3.6.

Abb. 77: Konfliktpotential im Windpotentialgebiet (blau umrandet) zwischen Windenergieanlagen (blaue

Markierungen) und Brutvögeln (Quelle: Vogelwarte Sempach).
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Abb. 78: Konfliktpotential im Windpotentialgebiet (blau umrandet) zwischen Windenergieanlagen (blaue

Markierungen) und Zugvögeln (Quelle: Vogelwarte Sempach).

7.8 Gesellschaftliche Aspekte

7.8.1 Schattenwurf

Schattenwurf ist voraussichtlich nur bei den am nächsten gelegenen Einzelgebäuden zwischen Wind-

potentialgebiet und Schleitheim von Bedeutung. Je nach Platzierung der WEA kann auch das Randen-

hus zu bestimmten Jahres- und Tageszeiten Schattenwurf erfahren. Generell ist der Schattenwurf in

diesem Windpotentialgebiet eher von untergeordneter Bedeutung.

7.8.2 Lärm

Lärm ist in diesem Windpotentialgebiet von untergeordneter Bedeutung. Einzig das Randenhus liegt

in einer Distanz, wo die Lärmsituation genauer abgeklärt werden muss.

7.8.3 Sichtbarkeit

Der Standort ist vom Klettgau her gut sichtbar. V.a. die WEA auf dem Lang Randen sind auch von

Schleitheim und Beggingen aus gut sichtbar. Da der Randen ein sehr zerklüftetes Gebirge mit vielen

Waldflächen ist, wären die Windkraftanlagen von innerhalb dieses Gebirges auch nur sehr punktuell

sichtbar.

Bemerkung: Die Sichtbarkeitsanalyse wurde zu einem früheren Zeitpunkt mit 3 WEA durchgeführt,

hingegen wird in dieser Standortbeschreibung von 7 Anlagen ausgegangen. Die folgenden Aussagen

haben deshalb eingeschränkte Gültigkeit.
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Die Sichtbarkeitsanalyse des Standorts zeigt, dass 22‘000 Einwohner im Kanton Schaffhausen die

WEA sehen würden, 4‘800 Einwohner im Kanton Zürich und 3‘300 in Deutschland (vgl. Tabelle 34).

Kanton/Land
Kernzone
(0-0.5 km)

Nahbereich
(0-2.5 km)

Mittelbereich
(0-5 km)

Fernbereich
(0-10 km)

Schaffhausen 50 900 5‘900 22‘000

Thurgau - - - -

Zürich - - - 4‘800

Deutschland - 50 700 3‘300

Gesamt 50 950 6‘600 30‘100

Tabelle 34: Anzahl Bewohner mit Sichtkontakt zu den WEA Randenhus.

Die Stärke der Beeinflussung ist in Abb. 80 ersichtlich. Sichtbarkeitsbereiche nahe der WEA werden

hierzu stärker gewichtet als Bereiche weiter weg. In Siblingen wäre mit 3 WEA eine mittelgrosse Be-

einflussung gegeben, mit 7 WEA wäre sie dort mittelgross bis stark.

Abb. 79: Sichtbare WEA des Windpotentialgebiets Randenhus (Quelle: Meteotest).
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Abb. 80: Visuelle Beeinflussung durch die WEA des Windpotentialgebiets Randenhus (Quelle: Meteotest).

7.9 Bewertung und Potential

Insgesamt ist der Standort Randenhus als mässig geeignet zu bewerten. Das grösste „Hindernis“ ist

neben dem vorhandenen BLN Gebiet der schwierige Antransport der Windkraftanlagen. Ob eine

grundsätzliche Nutzung der Windenergie innerhalb des Schutzgebietes möglich ist, muss politisch ge-

klärt werden. Die definitive Beurteilung der Machbarkeit des Transportes müsste durch einen erfahre-

nen Transporteur erfolgen.

Aufgrund der Richtfunkverbindungen im südöstlichen Teil des Windpotentialgebietes könnte sich das

Potential einer Nutzung der Windenergie reduzieren. Aus diesem Grund kann das minimale Potential

auf 5 Windenergieanlagen bis zu einer Leistung von 3 MW geschätzt werden sofern für den Trans-

port eine Lösung gefunden wird. Im Maximalfall wären es wie in diesem Bericht dargestellt 7 WEA

gleicher Grössenordnung.

Eine Windenergienutzung im Waldgebiet ist aus technischer und rechtlicher Sicht möglich. Die Vor-

aussetzungen für eine Rodungsbewilligung müssen erfüllt werden. Der Perimeter weist einige Stellen

auf, an denen sich Lichtungen befinden bzw. lockerer Baumbestand und Neubepflanzungen vorherr-

schend sind. An diesen Stellen wären für die Errichtung von Windenergieanlagen weniger umfangrei-

che Fällungen notwendig und würden sich aus diesem Grunde anbieten.

Somit muss das Potential eingeschätzt werden auf:
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Installierte Leistung Energieproduktion (pro Jahr)

Minimum 0 MW 0 GWh

Maximum
7 x 3 MW = 21 MW falls Zuwegung
machbar

7 x 5.5 GWh = 38 GWh (Netto) falls
Zuwegung machbar und keine
Richtfunkstrecken beeinträchtigt werden

Tabelle 35: Potentialeinschätzung Randenhus.

Bemerkung: Ein typischer Haushalt in der Schweiz verbraucht jährlich ungefähr 3‘500 kWh Strom. Mit

dem Windpark Randenhus könnten folglich 10‘900 Haushalte mit Strom versorgt werden, falls für die

Zufahrt eine Lösung gefunden wird.

Die Energieproduktion basiert auf der berechneten Windgeschwindigkeit und dem entsprechenden

Typ der Windenergieanlage.
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8 Zusammenfassung und Fazit

8.1 Zusammenfassung

Die vorliegende Aktualisierung und Neubeurteilung der bekannten Grosswindstandorte im Kanton

Schaffhausen bestätigt im Grundsatz die Ergebnisse der Windpotentialstudie aus dem Jahr 2009. Die

wichtigste Anpassung betrifft die Präzisierung der Windressourcenberechnung aufgrund der konkre-

ten Messungen über die Jahre 2010 und 2011. Die zu erwartenden Windgeschwindigkeiten auf 100

m über Grund liegen tendenziell leicht höher als 2009 berechnet, am grössten ist die positive Abwei-

chung am Standort Hagenturm. Das führt dazu, dass die Flächen mit günstigen Windgeschwindigkei-

ten grösser sind. An den Standorten Hagenturm und Randenhus könnte deshalb mit je bis zu sieben

Anlagen eine höhere Produktion erzielt werden als in der Studie 2009 angenommen. Im Vergleich

zum Gesamtpotential von 53 GWh über alle vier Standorte wäre nach heutiger Einschätzung ein Po-

tential von 82 bis 108 GWh möglich. Die genauere Windressourcenberechnung erlaubt es, die Wind-

potentialgebiete detaillierter abzugrenzen.

Im Grossen und Ganzen werden die Resultate der Windressourcenneuberechnung durch den 2016

veröffentlichten Windatlas des Bundes (www.wind-data/windkarte/) bestätigt. Jedoch schneidet das

Gebiet Chroobach im Windatlas besser ab als in der vorliegenden Beurteilung und liegt damit vor den

beiden Standorten auf dem Randen (Hagenturm und Randenhus).

Die Beurteilung der Standorte zeigt auf der einen Seite, dass bei keinem der vier Standorte ein absolu-

tes „No-Go“ vorkommt, dass auf der anderen Seite aber kein Standort konfliktfrei ist. Im günstigen

Fall sind die Konflikte durch geringfügige Verschiebungen der Anlagenstandorte oder durch Vorga-

ben im Betriebsmanagement zu lösen oder abzumindern. Erschwerend wirkt, dass drei der vier Stand-

orte im Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (BLN) sind.

Das neue Energiegesetz (in Kraft ab 1.1.2018) erhöht zwar die Chancen, auch in diesen Gebieten

Windenergieprojekte realisieren zu können indem eine Abwägung zwischen nationalen Schutz- und

Nutzungsinteressen ermöglicht wird, jedoch werden sich Investoren wohl vorderhand auf Nicht-BLN-

Gebiete konzentrieren. Im Zusammenhang mit der Energiestrategie 2050 des Bundes noch nicht ab-

schliessend beurteilt werden kann die Verkürzung der Vergütungsdauer von 20 auf 15 Jahre. Die

wirtschaftlichen Auswirkungen werden massgebend davon abhängen, zu welchen Bedingungen

Elektrizität aus Windenergie zukünftig vermarktet werden kann. Die Gestehungskosten wurden für

die vier Standorte erstmals abgeschätzt. An allen vier Standorten wäre ein wirtschaftlicher Betrieb

unter den heutigen Rahmenbedingungen möglich. Anzumerken ist, dass aufgrund der momentan

tiefen Strompreise in Europa kein Stromproduzent in der Schweiz ohne direkte oder indirekte finan-

zielle Unterstützung seine Gestehungskosten decken kann. Im Gegensatz zu den fossilen und nuklea-

ren Energieträgern ist jedoch bei den neuen erneuerbaren Energien von sinkenden Kosten pro Kilo-

wattstunde auszugehen.
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Die Standorte Hagenturm und Randenhus befinden sich neu im Naturparkperimeter. Dies sollte je-

doch die Realisierungschancen nicht mindern. Naturpärke sind – mit Ausnahme der Kernzone – keine

Schutzgebiete im engeren Sinn, denn sie haben auch die Stärkung einer nachhaltigen Regionalwirt-

schaft zum Ziel. Dazu gehört die nachhaltige Stromproduktion aus erneuerbaren Quellen.

Beim Vergleich der vier potenziellen Standorte sind zwei Ausrufezeichen zu setzen: die unmittelbare

Nachbarschaft des Potentialgebiets Wolkensteinerberg zum Wasser- und Zugvogelreservat Stein am

Rhein und die kritische Erschliessungssituation beim Standort Randenhus. Das Vogelreservat dient vie-

len Wasservögeln als Überwinterungsquartier und ist von internationaler Bedeutung. Aus ornithologi-

scher Sicht ist dies ein „No-Go“; daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern. Ändern könnte sich

allerdings die Einschätzung des Zugangs zum Standort Randenhus, falls die Transporttechnologie Lö-

sungen auf den Markt bringt, die eine optimierte Erschliessung zulassen.

8.2 Fazit

Die Kombination von Nähe zu Wasser- und Zugvogelreservat sowie BLN-Gebiet macht eine Nutzung

des Standorts Wolkensteinerberg unwahrscheinlich. Dazu kommt, dass sich die Windenergieanlagen

auf der ersten Krete befinden würden, was zu einer sehr guten Einsehbarkeit führt. Es ist deshalb em-

pfehlenswert, auf diesen Standort zu verzichten. Als kritisch zu beurteilen ist der Standort Randenhus

aufgrund der schwierigen Erschliessungssituation. Hier besteht jedoch die Möglichkeit, dass zukünfti-

ge Transporttechnologien zu einer anderen Einschätzung führen könnten.

Zurzeit zeichnet sich eine Fokussierung auf die beiden Standorte Chroobach und Hagenturm ab. Der

Standort Hagenturm hat das Handicap des BLN-Gebiets, ansonsten spricht viel für diesen Standort:

die Windverhältnisse, die schlechte Einsehbarkeit, keine dauerhaft bewohnten Gebäude in der nähe-

ren Umgebung, eventuell Windenergieprojekte auf deutscher Seite („Hoher Randen“).

Der Standort Chroobach ist aufgrund der Projektentwicklung wesentlich weiter in den Abklärungen

und in der Entwicklung. Die Realisierungschancen sind auf dem Chroobach im Vergleich zu den ande-

ren Standorten aus folgenden Gründen am höchsten: Das Verhältnis von benötigter Fläche zu erwar-

tendem Energieertrag ist dank optimaler Anströmverhältnisse an keinem anderen Standort so güns-

tig. An keinem anderen Standort leben so wenige Leute im Nahbereich (bis 2.5 km) auf schweizeri-

scher Seite. Und das Konfliktpotential in Bezug auf Vögel (Brut- und Zugvögel) ist auf dem Chroobach

im Vergleich mit den anderen Standorten am niedrigsten. Zudem befindet sich der Chroobach als

einziger Standort nicht im BLN-Gebiet. Als positiv zu erwähnen sind auch die gute Erschliessbarkeit

und die unproblematische Situation bezüglich Schattenwurf und Geräuschemissionen.

Die neuen Resultate zu den Windressourcen würden eine grössere Zahl von Windenergieanlagen auf

dem Randen erlauben. In Kombination mit der höheren Leistung und der höheren jährlichen Produk-

tionserwartung moderner Windenergieanlagen könnten die kantonalen Ausbauziele auch bei Ver-

zicht auf den Standort Wolkensteinerberg erreicht werden.


